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Für Recyclingprofi Judith Maag sagt Weg- 
geworfenes viel über die Gesellschaft aus. 8/9

Haben wir da was verschlafen?  
Die Suva stellt fest, dass zu wenig Schlaf 
direkt mit höheren Abwesenheiten  
zusammenhängt. Ist Schlafmangel  
wirklich ein Problem? Wir fragten  
zwei Schlaf-Experten. 10/11
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Mehr Krankheitsausfälle, 
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Weniger Buzzwords.
Mehr Klartext. 
Mehr für Ihr Unternehmen.

Als nahe Bank in allen Unternehmensfragen
stehen wir Ihnen mit massgeschneiderten
Lösungen zur Seite. 

zkb.ch/firmenkunden-schweiz

In meinem ersten Editorial 2017 habe ich mich 
vorgestellt. Bereits mein zweites Editorial 
hatte den Titel «Vollkasko!», und ich habe 

mich mit dem Thema «Versicherungen, Risiken, 
Datenschutz» befasst. Nach nunmehr  
neun Jahren ist dieses Thema 
einmal mehr der Leitfaden für 
diese Ausgabe der «Zürcher Wirt-
schaft». Nicht, dass mich das 
erstaunt! Unsere KMU-Welt wird 
ja nicht sicherer. Gefühlt jeden 
Tag werden wir vor einer neuen 
Gefahr gewarnt. Mir macht aber 
Sorgen, dass wir vielleicht irgend-
wann nicht mehr auf diese 
Warnungen hören. Zu viel vom 
Gleichen kann auch die tapfersten Unternehme-
rinnen und Unternehmer abstumpfen.
Nix gelernt?
Tatsächlich bin ich tief beeindruckt, dass ich das 
Editorial 2017 praktisch unverändert übernehmen 
könnte! Deshalb stellt sich mir die Fragen, ob wir 
nichts dazugelernt haben. Was haben wir nicht 
verstanden? Oder haben wir vor lauter Tagesge-
schäft weder Zeit noch Nerven, uns um Dinge zu 
kümmern, die nur vielleicht passieren könnten? 
Tim Bensko hat das in seinem Song «Nur noch 
kurz die Welt retten» wunderbar beschrieben. 
Diese Mammutaufgabe hält ihn davon ab, sich um 
andere sehr wichtige Aufgaben zu kümmern. Das 
kennen wir nur zu gut. Immer wieder zeigt sich, 
dass für unsere KMU vor allem das alte Sprich-
wort «Schaden macht klug» zutrifft. Am sicht-
barsten sind Angriffe, die aus dem Cyber-Raum 
passieren. In der Schweiz wird alle 8,5 Minuten 
ein Vorfall an das Bundesamt für Cybersicherheit 
(BACS) gemeldet. Wir glauben aber immer noch, 
dass wir viel zu klein für einen lohnenden Angriff 

sind. Falsch! Die Grossen haben dieses Spiel 
schon lange begriffen und schützen sich. KMU 
sind die lohnenden und leicht erpressbaren 
Angriffsziele! Deshalb hören wir immer wieder 
von Kolleginnen und Kollegen, dass sie massivste 

Probleme hatten. Aber, siehe 
oben, irgendwie haben viele von 
uns trotzdem immer noch nix 
gelernt. Es ist so einfach: Ein 
gutes Backup der eigenen Daten 
hilft bereits auf tiefster Stufe, 
solche Angriffe unbeschadet zu 
überstehen. Und wenn die 
berühmten Käfer im Computer 
mal ihre Arbeit verweigern und 
ausgetauscht werden müssen, ist 

so ein Backup auch recht hilfreich.

Sofa und Herz
Eine super-komplett-rundum-Vollkasko gegen 
alles wäre zwar nett, aber ziemlich sicher nicht 
bezahlbar. Deshalb müssen wir einmal mehr in 
guter KMU-Manier selbstverantwortlich beurtei-
len, wo die Risiken für unsere Unternehmen sind. 
Sachschäden sind normalerweise gut abgedeckt: 
Sofa geklaut, neues gekauft, erledigt. Auch 
anderes lässt sich einfach berechnen und ver- 
sichern. 
Das grösste Risiko für ein KMU ist aber sicher, 
dass die Führung ausfällt. Tun Sie sich und 
Ihrem KMU, Ihrem Lebenswerk einen Gefallen: 
Schauen Sie auf Ihre Gesundheit und auch auf die 
Ihrer Mitarbeitenden. Denn auch wenn wir 
versichert sind, sind in einem Schadenfall nie alle 
Aufwände abgedeckt. Es gibt eine Sicherheit, die 
wir sinnvoll einkaufen können. Den grossen Rest 
müssen wir selbst in die Hand nehmen. Wir 
wissen doch genau, was zu tun ist. Aber wir 
müssen es auch machen!

Vollkasko 2.0

Werner Scherrer
Präsident KGV
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Der Preis der Präzision: Versicherungen, Algorithmen  
und unsere Daten

Bereits 1949 zeigte 
George Orwell 
nach dem Zweiten 

Weltkrieg in seinem 
Roman «1984» die 
problematische Seite der 
Nutzung persönlicher 
Daten auf. Der Roman 
«Nineteen Eighty-Four» 
(1984) des britischen 
Autors war und ist bis heute in aller Munde. 
Und das ist kein Zufall. Die plakative und 
damals utopisch wirkende Darstellung einer 
totalitären Gesellschaft kann heute in 
manchen Bereichen als Realität angesehen 
werden. Im Roman überwacht und kontrol-
liert der Staat die Gedanken sowie das 
Verhalten der Bürger. Das Buch zeigt 
vehement, dass der Verlust von Privatsphä-
re und informationeller Selbstbestimmung 
direkt zur Einschränkung von Freiheit, 
Würde und Persönlichkeitsrechten führt. 

Im Zusammenhang mit Datenschutz 
erinnert das Buch eindrücklich daran, was 
der Verlust des Persönlichen in vielen 
Bereichen bedeuten kann. Wer die Kontrolle 
über seine Daten verliert, gibt oft unbe-
merkt auch ein Stück seiner Freiheit aus der 
Hand. 

Viele Leistungen, gerade zum Beispiel im 
Versicherungsbereich, basieren heute 
darauf, Risiken einzuschätzen und finan-
ziell abzusichern. Versicherungen und 
andere Unternehmen interessieren sich für 
unsere Daten, weil sich Risiken heute fast 
noch präziser berechnen lassen als das 
Wetter. Dafür werden Informationen 
benötigt, um aufgrund von Wahrscheinlich-
keiten letztlich Preise, sprich Prämien, und 
Leistungen abschätzen zu können. Gerade 
deshalb ist Datenschutz zentral: Je genauer 
Daten genutzt werden, desto wichtiger ist 
es, dass sie verantwortungsvoll, transparent 

und im Einklang mit den Persönlichkeits-
rechten der Versicherten geschützt werden. 
Wenn unsere Daten nicht geschützt sind, 
wissen plötzlich andere mehr über uns als 
wir selbst. So erhalten wir online – Algo-
rithmen sei dank – Angebote, die genau zu 
dem passen, was wir bereits kauften, wohin 
wir reisten, wie gesund wir sind und 
vielleicht sogar, was wir als Nächstes tun 
werden. 

Beängstigend? Wir haben heute, was wir 
wollten und was wir selbst in Gang gesetzt 
haben. Spätestens wenn Werbung unheim-
lich treffsicher wird oder Entscheidungen 
über uns getroffen werden, die wir nicht 
nachvollziehen können, merken wir, dass 
Privatsphäre kein Luxus ist, sondern eine 
Notwendigkeit. Datenschutz bedeutet 
deshalb nicht, etwas zu verbergen, sondern 
selbst zu bestimmen, wer was über uns 
wissen darf.

KOLUMNE

Barbara Rüttimann 
Kommunikations­

beraterin
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Krankheitsbedingte Ausfälle wer-
den für kleine und mittlere Unter-
nehmen zunehmend zur finanzi-
ellen Herausforderung: Löhne 
laufen weiter, gleichzeitig muss 
personeller Ersatz organisiert 
werden. Auch die Zahlen zeigen, 
dass das Problem wächst: Wie das 
Bundesamt für Sozialversiche-
rungen (BSV) festhält, sind die 
gesundheitsbedingten Absenzen 
in der Schweiz zwischen 2010 und 
2024 um mehr als einen Drittel 
gestiegen – von 6,3 auf 8,5 Tage 
pro Jahr und Vollzeitstelle. Be-
sonders ins Gewicht fallen psy-
chisch bedingte Langzeitabsen-
zen. Sie dauern oft mehrere Mo-
nate und sind schwer planbar.

Für viele KMU ist deshalb klar: 
Ohne Krankentaggeldversiche-
rung geht es kaum. Zwar ist diese 
in der Schweiz nicht obligatorisch, 
sie gehört jedoch für die meisten 
Betriebe zur Standardabsiche-
rung. Sie übernimmt nach einer 
vereinbarten Wartefrist einen Teil 
der Lohnkosten – häufig während 
bis zu 730 Tagen. In der Regel wer-
den dabei 80 bis 90 Prozent des 
letzten Lohnes gedeckt. Laut dem 
Schweizerischen Versicherungs-
verband (SVV) sind rund 80 Pro-
zent der Arbeitnehmenden in der 
Schweiz entsprechend versichert.

Nun zeigt sich allerdings: Die 
Versicherungeprämie wird für 
KMU zunehmend selbst zur Be-
lastung. Denn die Prämien stei-
gen.

Wenn die Prämie explodiert
Wie sich das konkret auswirkt, 

zeigt der Fall von Pascale D.* Er 
führt ein Medienunternehmen im 
Raum Zürich mit vier Mitarbei-
tenden. «Zu Beginn habe ich rund 
2400 Franken für die Taggeldver-
sicherung bezahlt», sagt er. Nach 
mehreren Krankheitsfällen – dar-
unter zwei Ausfälle kurz vor der 
Pensionierung – übernahm die 
Versicherung zwar wie vorgese-
hen nach 30 Tagen den Lohn. 
Doch die Folgen liessen nicht lan-
ge auf sich warten.

Die Prämie verdoppelte sich von 
rund 2500 auf 5000 Franken. «Als 
ich bei der Versicherung nachfrag-
te, hiess es, ich könne ja wechseln», 
erzählt Pascale. Für ihn ist nach-
vollziehbar, dass er für die Versi-
cherung kein attraktiver Kunde ist. 
«Aber was kann ich dafür?»

Ein Wechsel erwies sich als Illu-
sion: «Mit meiner Geschichte habe 
ich keine Chance.» Andere Anbie-
ter hätten Prämien von rund 
10 000 Franken verlangt. «Die Ver-
sicherungen kennen die Fälle un-
tereinander.» Pascale blieb – und 
wurde Ende 2025 mit einer weite-
ren Erhöhung auf 7500 Franken 
konfrontiert. «Für mich war das 
nicht mehr tragbar.»

Pascale ist damit kein Einzelfall. 
Immer mehr KMU berichten von 
massiven Prämienaufschlägen, 
gleichzeitig wird es für viele zuneh-
mend schwierig, überhaupt noch 
eine Krankentaggeldversicherung 
zu finden. Teilweise erhalten Un-
ternehmen gar keine Offerten 
mehr, weil das Risiko als zu hoch 
eingeschätzt wird. 

Mehr Risiko bei Unternehmen
Schliesslich zieht Pascale die 

Konsequenzen und übernimmt 

künftig einen grösseren Teil des 
Risikos selbst. Statt wie bisher 
nach 30 Tagen greift die Versiche-
rung erst nach 90 Tagen. Die Prä-
mie sinkt dadurch auf rund 4500 
Franken. «Aber das Risiko liegt 
jetzt viel stärker bei uns», sagt er.

Kurz darauf zeigt sich, was das 
bedeutet: Eine Mitarbeiterin fällt 
krankheitsbedingt teilweise aus. 
Zwar kann sie reduziert weiterar-
beiten, den Ausfalltag bezahlt  
Pascale jedoch selbst. Von der Ver-
sicherung erhält er nichts. «Das ist 
wirklich Pech und ja, wahrschein-
lich bezahle ich jetzt mehr als mit 
der hohen Prämie», sagt Pascale. 

Politik reagiert
Dass sich etwas verändern 

muss, hat auch die Politik erkannt. 
Der Schweizerische Versicherungs-
verband hat deshalb Anpassungen 
angekündigt, die ab 2027 greifen 
sollen. Unter anderem ist eine Auf-
fanglösung für Unternehmen vor-
gesehen, die unverschuldet keine 
Versicherung mehr finden.

Künftig sollen Betriebe, die bei 
mehreren Anbietern abgelehnt 
wurden oder mit massiven Prä-
mienaufschlägen konfrontiert 
sind, wieder Zugang zu einer Ver-

sicherung bekommen – entweder 
beim bisherigen Anbieter mit be-
grenzter Prämienerhöhung oder 
durch die Zuteilung zu einem an-
deren Versicherer. Voraussetzung 
ist, dass das Unternehmen ohne 
eigenes Verschulden keine Versi-
cherung mehr findet oder mit ei-
ner Prämiensteigerungen von 
über 200 Prozent konfrontiert 
war und bei mindestens drei Ver-
sicherern abgelehnt wurde.

Mit diesen Anpassungen will 
die Branche den Druck aus der 
politischen Diskussion nehmen, 
insbesondere Forderungen nach 
einem Obligatorium für die Kran-
kentaggeldversicherung.

Strategische Frage für KMU
Für viele KMU bleibt die Situa-

tion angespannt. Krankentaggeld 
ist längst mehr als eine adminis-
trative Absicherung – es wird zur 
Grundsatzfrage: Wie viel Risiko 
kann mein KMU tragen? Welche 
Absicherung ist noch finanzier-
bar? Für Pascale D. ist die Ant-
wort klar: «Ohne Versicherung 
geht es nicht, aber so wie heute ist 
es kaum mehr tragbar.»

*Name von Redaktion geändert.

Wenn die Taggeld-Prämie explodiert
Krankheitsausfälle nehmen zu – und mit ihnen die Kosten. Für viele KMU wird die Krankentaggeldversicherung 
zur Belastung: Prämien steigen, Angebote werden rar, das Risiko verschiebt sich zurück zu den Unternehmen.

Hat ein KMU langwierige Krankheitsfälle, können die Versicherungsprämien explodieren. �Bild stock.adobe.com/AntonioDiaz 
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Wahl der Rechtsform
Ein zentraler Schritt bei der 

Gründung ist die Auswahl der pas-
senden Rechtsform. Sie beeinflusst 
Haftung, Besteuerung, Finanzie-
rungsmöglichkeiten sowie adminis-
trative Anforderungen.

Die einfachste Form der Grün-
dung ist wohl das Einzelunterneh-
men oder die Personengesellschaft. 
Es besteht jedoch volle persönliche 
Haftung, was insbesondere bei risi-
kobehafteten Geschäftsmodellen 
problematisch sein kann.

Attraktivere Optionen für 
Start-ups sind Kapitalgesellschaf-

ten, insbesondere die Aktiengesell-
schaft (AG) oder die Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH). 
Ein Vorteil bei der AG liegt sicher-
lich darin, dass diese investoren-
freundlicher ist, da die Übertra-
gung der Aktien einfacher ist als 
bei der GmbH und die Beteiligten 
anonym bleiben (keine Eintragung 
ins Handelsregister).

Gesellschaftsvereinbarun-
gen, Verantwortlichkeiten

In der Praxis beteiligen sich häu-
fig mehrere Personen an einem 
Start-up. In diesem Zusammen-
hang ist es von Anfang an sehr 
wichtig, eine Gesellschaftsverein-
barung (bspw. einen sog. Aktio-
närsbindungsvertrag) zu vereinba-
ren.

Mit einer solchen Vereinba-
rung können verschiedene As-
pekte geregelt werden, beispiels-
weise die Rollen und Verantwort-
lichkeiten, Entscheidungsprozesse, 
der Umgang mit Konflikten, Exit-
Szenarien, die Aufnahme neuer 
Investoren oder die Dividenden-
politik.

Eine solche Vereinbarung ist 
zum Zeitpunkt der Gründung vor-
zunehmen. Es zeigt sich häufig in 
der Praxis, dass zu diesem Zeit-
punkt die Gründer eins sind und es 

einfacher ist, eine Vereinbarung für 
die Zukunft zu erzielen.

Vertragsrechtliche 
Grundlagen

Je nach Art der Tätigkeiten sind 
verschiedene vertragsrechtliche 
Grundlagen zu erarbeiten. Es ist 
beispielsweise auch zu prüfen, ob 
eine Bewilligung für die Aufnahme 
der Tätigkeit vorhanden sein muss.

Im Weiteren ist es von Anfang 
an wichtig, dass das Start-up über 
Arbeitsverträge und allgemeine 
Geschäftsbedingungen verfügt und 
Datenschutz- und Compliance-
konform handelt.

Wenn Finanzierungen von Drit-
ten, aber auch von den Gründern 
erfolgen, sind diesbezügliche Ver-
träge unbedingt abzuschliessen.

Steuerliche Aspekte 
Start-up

Je nach Wahl der Rechtsform 
fallen die Steuerfolgen unter-
schiedlich aus. Bei Einzelunterneh-
men und Personengesellschaften 
werden die Gewinne direkt bei 
den Gründern besteuert, inkl. So-
zialabgaben.

Bei Kapitalgesellschaften werden 
die Gewinne auf Ebene der Gesell-
schaft besteuert. Hier könnte der 
Standort entscheidend sein, da die 

Kapitalgesellschaft grundsätzlich am 
Sitz der Gesellschaft besteuert 
wird und kantonale Differenzen ge-
geben sind. Die Aktionäre ihrer-
seits haben Dividenden, sofern sol-
che ausgeschüttet werden, privat 
zu versteuern (evtl. privilegierte 
Besteuerung). 

Sofern das Start-up einen Um-
satz von mehr als CHF 100’000.– 
pro Jahr erzielt, muss sich das 
Start-up bei der MWST registrie-
ren.

Struktur
Die Gesellschaftsstruktur ist 

hinsichtlich späterer Finanzierun-
gen frühzeitig zu planen, aber auch 
hinsichtlich Steueroptimierungen 
während des Aufbaus wie auch bei 
einem allfälligen Exit.

Bei einem Exit möchten – ins-
besondere die Aktionäre mit 
Wohnsitz in der Schweiz – einen 
steuerfreien Kapitalgewinn reali-
sieren. Dies ist bei der Strukturie-
rung mitzuberücksichtigen.

Fazit
Der Start in die Selbstständig-

keit ist mehr als die Umsetzung ei-
ner innovativen Idee. Rechtliche 
und steuerrechtliche Faktoren bil-
den das Fundament. Die Wahl der 
Rechtsform, gut durchdachte Ver-
träge und die frühzeitige Berück-
sichtigung steuerlicher Rahmenbe-
dingungen helfen, Risiken zu mini-
mieren und Wachstumspotenziale 
zu nutzen.

Start-ups, die diese Grundlagen 
von Beginn an professionell gestal-
ten, verschaffen sich einen erhebli-
chen Vorteil – sowohl gegenüber 
Investoren als auch im operativen 
Geschäft.

Rechtliche und steuerrechtliche Aspekte 
bei Start-up-Gründung

Die Gründung eines Start-ups ist ein spannender und zugleich herausfordernder Prozess. Neben der 
Entwicklung einer innovativen Geschäftsidee spielen rechtliche und steuerrechtliche Überlegungen eine 

entscheidende Rolle. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen und 
steuerrechtlichen Aspekte, die Gründer kennen sollten.

FAKTEN

Start-ups im Fokus
Start-ups stehen für Innovation, 
Dynamik und neue Geschäfts-
modelle. Gleichzeitig bringen 
Gründung und Wachstum auch 
zahlreiche fachliche und 
organisatorische Herausforde-
rungen mit sich.
In unserer neuen Artikelreihe 
beleuchten wir das Thema 
«Start-ups» aus vier unter-
schiedlichen Perspektiven: 
Treuhand, Steuer und Recht, 
Wirtschaftsprüfung sowie 
Informatik. Jeder Beitrag zeigt, 
welche Fragestellungen und 
Chancen sich für junge 
Unternehmen in diesen 
Bereichen ergeben. Vier 
Artikel, vier Themen, die aus 
verschiedenen Blickwinkeln 
heraus ein umfassendes Bild 
der Anforderungen und 
Möglichkeiten im Start-up-
Umfeld zeichnen.�

Fabian Petrus
Leiter Steuern 
und Recht 
Mitglied der 
Geschäftsleitung, 
Partner
OBT AG

Die Auswahl der Rechtsform ist bei der Gründung zentral. 
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Immer mehr Unternehmen 
geraten in der Schweiz  
in den Konkurs, meistens 
verursacht durch Liquiditäts-
probleme und strategische 
Fehlentscheidungen. 
Gerold Brütsch-Prévôt

Da reibt man sich die Augen: 
Schweizweit gingen bereits im ers-
ten Quartal dieses Jahres 3074 
Unternehmen pleite. Das ist ein 
Anstieg um 106 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Grund für diese 
Verdoppelung gegenüber dem glei-
chen Zeitraum ist ein neues Ge-
setz: Verschuldete Firmen dürfen 
seit diesem Jahr nicht mehr ge-
pfändet werden, sondern werden 
direkt in den Konkurs geschickt. 
Was heisst das konkret? Früher 
konnten Firmen, vor allem kleine 
Gewerbebetriebe, im Betreibungs-
verfahren auf Pfändung betrieben 
werden. Dabei wurden einzelne 
Vermögenswerte oder Einkom-
men gepfändet, um Gläubiger zu 
befriedigen, ohne dass die Firma 
sofort unterging. Nun aber wird 
die Reissleine sofort gezogen: Wer 
nicht zahlen kann, wird in den 
Konkurs geschickt. Die Idee da-
hinter: So will man verhindern, 
dass faktisch zahlungsunfähige 
Firmen über längere Zeit künst-
lich am Leben erhalten werden. 
Pfändungen ermöglichten es 
schlitzohrigen Firmen, trotz hoher 
Schulden weiterzumachen – oft 
auf Kosten neuer Gläubiger, Mit-
arbeitender oder Lieferanten.

Oft fehlende Liquidität 
Wie kann das sein, dass derart 

viele Firmen – hochgerechnet über 
10 000 pro Jahr – nicht überleben? 
«Der Grund dafür sind meist Li-
quiditätsengpässe, kombiniert mit 
einer unzureichenden finanziellen 
Führung. Gerade kleinere KMU 

verfügen häufig über keine verläss-
liche Liquiditätsplanung und re-
agieren zu spät auf negative Ent-
wicklungen», sagt Stéphanie de 
Vries, Inhaberin der REAL-Treu-
hand in Zürich. An sie wenden sich 
die Inhaberinnen und Inhaber von 
Firmen, wenn sie vor einem Schul-
denberg stehen und nicht mehr ein 
noch aus wissen. Doch es seien 
nicht nur die Finanzen, die man oft 
nicht im Griff habe. Dazu kämen 
auch strategische Fehlentscheide, 
etwa eine zu starke Abhängigkeit 
von einzelnen Auftraggebern oder 
das ungenügende Anpassen an ver-
änderte Marktbedingungen.

Tausende Betroffene
So können also auch Fehlent-

scheide zum Desaster führen. 
Nimmt man die Zahl der Konkur-
se und rechnet sie hoch zur Sum-
me der Betroffenen – entlassene 
Mitarbeitende, Gläubiger, die leer 
ausgehen, Kundinnen und Kun-
den, die die bestellte Ware nicht 
erhalten –, entsteht eine sechs-
stellige Zahl. Kann sich dann die 
Führungsperson, die für diese zur 
betrieblichen Katastrophe füh-

renden Fehlentscheide verant-
wortlich ist, einfach straffrei aus 
dem Staub machen? «Nein», sagt 
Stéphanie de Vries, «Pflichtverlet-
zungen wie Misswirtschaft, Kon-
kursverschleppung oder die Be-
nachteiligung von Gläubigern 
können sowohl zivilrechtliche als 
auch strafrechtliche Konsequen-
zen haben.» In Bezug auf die Ver-
antwortlichkeit gelte das auch für 
KMU ohne Verwaltungsrat, dass 
die Geschäftsführerin oder der 
Geschäftsführer eine rechtliche 
Verantwortung trage. Massge-
bend seien die Sorgfalts- und 
Treuepflichten sowie die Vor-
schriften des Bundesgesetzes 
über Schuldbetreibung und Kon-
kurs (SchKG).

Kann eine offensichtliche Fehl-
einschätzung des Marktes, die 
zum Konkurs führt, auch als 
«Straftat» geahndet werden? 
Wenn beispielsweise ein KMU eine 
zu starke Expansion in einen 
Markt mit überschätzter Nachfra-
ge wagt und deshalb mit Überka-
pazitäten, zu vielen Mitarbeiten-
den und vollen Lagern zu kämpfen 
hat und letztlich aufgeben muss? 

Oder ein Unternehmen sich auf ein 
Produkt ausrichtet, dessen Nach-
frage durch technologische Verän-
derungen schneller als erwartet 
einbricht und auf die neuen Trends 
nicht mehr reagieren kann?

Marktrisiko versus Straftat
«Eine Fehleinschätzung des 

Marktes allein stellt grundsätz-
lich keine Straftat dar. Unterneh-
merisches Risiko ist Teil jeder Ge-
schäftstätigkeit», ordnet Stépha-
nie de Vries ein, «Strafrechtlich 
relevant wird ein Verhalten erst 
dann, wenn gesetzliche Pflichten 
verletzt werden – beispielsweise, 
wenn trotz offensichtlicher Über-
schuldung keine geeigneten Mass-
nahmen ergriffen oder Gläubiger 
gezielt benachteiligt werden. Ent-
scheidend ist somit nicht der un-
ternehmerische Misserfolg an 
sich, sondern der Umgang mit der 
Krise und die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorgaben.»

Selten einzelne Fehler
Die häufigsten Gründe für Kon-

kurse im Gewerbe sind also selten 
einzelne Schicksalsschläge, son-
dern meist eine Kombination aus 
betriebswirtschaftlichen Fehlern. 
Besonders häufig führen Liquidi-
tätsengpässe zum Aus, obwohl ein 
Betrieb auf dem Papier profitabel 
ist. Hinzu kommen schlechte Kal-
kulationen, zu schnelles Wachs-
tum, fehlendes Finanzmanage-
ment und eine zu starke Abhän-
gigkeit von wenigen Kunden. Auch 
Personalmangel, Führungsproble-
me und das Ignorieren von Markt-
veränderungen verschärfen die 
Lage. Oft ist es eine Kette kleiner 
Versäumnisse, die einen Betrieb 
in die Insolvenz führt – nicht das 
Handwerk selbst, sondern Schwä-
chen in der Unternehmensfüh-
rung, die aber meistens ohne Kon-
sequenzen bleiben. 

Konkurs ohne Konsequenzen 

Ihr zertifizierter bexio-Partner.
www.treuhand-weiss.chWir gratulieren zu 100'000 Kunden und Sie profitieren.

30% LIFETIME-RABATT
auf Ihr bexio Jahres-Abo.

Anzeige

106 Prozent mehr Pleiten als im Vorjahr: Neu gelten härtere Regeln.  
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Mark Gasser

Der emsige Betrieb auf dem 
Recy-Hof bietet Spektakel: 
Mitarbeiter der Maag Recy-

cling AG gestikulieren, weisen ein, 
schreien manchmal, wenn jemand 
mit seinem Transportwagen in die 
falsche Richtung abzweigt. Ein 
ganz normaler Wochentag auf der 
Sammelstelle eben. Diese ist sozu-
sagen das «öffentliche Gesicht» der 
grossen Recyclingfirma mit rund 
80 Mitarbeitenden. «Das, wofür 
uns die Bevölkerung kennt», sagt 
Geschäftsführerin Judith Maag. 
«Das ist aber nicht der relevanteste 
Teil», schmunzelt sie vor dem 
Rundgang durchs Herz der Firma – 
die Hinterbühne, aber auch das 
Herzstück des Schauspiels. Das be-
vorstehende Spektakel ist auch ein 
Museum an Müll, das gleichzeitig 
fasziniert und nachdenklich macht. 

Die 39-Jährige ist seit 2016  
Geschäftsführerin. Und hat schon 
einige Veränderungen eingeleitet – 
ein grosser Schritt war die Ent-
flechtung des Betriebs, um die 
steigenden Frequenzen an priva-
ten Entsorgern von den internen 
Prozessen zu trennen. «Es war ein 
Ameisenhaufen», erinnert sie sich. 

Schrott ist Wertstoff
Das Volumen hat sich, seit ihr 

Vater das Zepter an Tocher Judith 
übergab, nicht verändert – aber an-
ders als zu Zeiten, als noch Gross-
industrie mit Rieter und Sulzer ihr 
Produktionsabfälle brachte, ver-
zeichne Maag nun mehr Gemein-
de- und Gewerbeabfälle, mehr 
Sammelschrott aus Privathaushal-
ten. Und: weniger Stahl. 

«Es gibt Tage, 
an denen  
es wehtut»
Rau, laut und unzimperlich: So stellt man sich 
das Arbeiten bei Recycling-Riesen wie der Maag 
Recycling AG in Winterthur vor. Doch hier, wo rostige 
Überreste und fast neue entsorgte Wohlstandsabfälle 
zusammenkommen, wird Nachhaltigkeit mit Stolz 
gelebt – nicht nur materiell, sondern auch personell. 

Quer über den Hof, etwas ver-
setzt von der Sammelstelle und der 
eigenen Werkstatt, sind in mehre-
ren riesigen Hallen die eigentli-
chen Kerntätigkeiten der Firma – 
und sie sind nicht zu überhören: 
Rund um die Metall- und Papier-
annahme, die Schrotthalle und 
den Zerlegebetrieb, scheppert und 
dröhnt es im Minutentakt. Mit 
Schrott beladene Kipper fahren 
vor, Radlader räumen danach zü-
gig die abgeladenen Metallreste 
wieder auf – bereit für die nächste 
Ladung. Man staunt über die Viel-
seitigkeit der Generalisten, die 
hier am Werk sind: «Unsere Mit-
arbeitenden müssen in der Regel 
alles können», sagt Judith Maag. 
Sie selber ist Präsidentin des Aus-
bildungsverbands, der die dreijäh-

rige Ausbildung Recyclist EFZ ver-
antwortet. Jeweils zwei bis drei 
Lernende im Betrieb sind pro Jahr 
in der Ausbildung. Dazu gehört 
das «Wertstoffmanagement»: die 
fachgerechte Entgegennahme, 
Sortierung, Aufbereitung und La-
gerung von Wertstoffen (Metall, 
Glas, Papier, Elektrogeräte) sowie 
deren Verladung. Inhalte sind zu-
dem Arbeitssicherheit, Bedienung 
von Maschinen (Stapler, Pressen), 
Umweltschutz, Materialkenntnis 
und Logistik, um Rohstoffe in den 
Kreislauf zurückzuführen. 

Die Reise der gesammelten Ma-
terialien beginnt erst bei der Sam-
melstelle, bevor Metalle, Papier, 
Karton, Glas oder Kunststoffe in 
den Hallen zu Wertstoffen verar-
beitet werden – in einer Qualität, 
die es möglichst erlaubt, sie pfan-
nenfertig in der verarbeitenden In-

dustrie wieder einzusetzen. Bei 
Glas, Papier, Karton, Metall gelin-
ge das grösstenteils. Und zwar 
möglichst direkt: Die Logistik – 
etwa der eigene Bahnanschluss – 
ist wichtiger Teil des Konzepts 
«Kreislaufwirtschaft»: Der Betrieb 
setzt auf direkte Lieferketten ohne 
unnötige Zwischenstationen. 

Der auffälligste, lärmigste und 
zentralste Bereich ist die Schrott-
halle: Hier wird allerlei Altmetall 
angeliefert. Gerade entlädt der 
Dumper unter ohrenbetäuben-
dem Scheppern eine Kipperla-

dung Wannen von einer Baustelle 
auf den Schrottberg. Der Kran-
führer in der Halle verteilt die 
Haufen und liest die potenziell ge-
fährlichen Gegenstände (wie Gas-
flaschen) so gut wie möglich aus 
dem Schrottberg heraus. 

Danach werden die Altmetalle 
in der Schrottpresse zerkleinert 
und mit der Schrottschere ge-
schnitten. Auf einem grossen För-
derband geschieht dann die feine-
re Ausmusterung unerwünschter 
Materialien: Hier werden die  
geschnittenen Stücke von Hand 
sortiert und danach wird mit  
Magneten das Eisenmetall vom 
Nichteisenmetall getrennt. 

Behutsames Zerlegen
In einer kleineren, ruhigeren 

Halle werden von Hand kleinere 
Elektrogeräte im Zerlegebetrieb 
von einem 15-köpfigen Team sau-
ber seziert. «Hier sind auch einige 
Mitarbeitende mit kognitiven 
oder anderen Einschränkungen 
am Werk», so Maag. So fand eine 
ansehnliche Zahl an Mitarbeiten-
den über Integrationsmassnah-
men zum Unternehmen. Meist 
werden sie vermittelt durch die 

SVA Zürich, deren Integrations-
partner oder die Sozialhilfe der 
Stadt Winterthur (siehe Infobox). 

«Es sind klar definierte Tätig-
keiten, klare Leitziele, wie man so 
ein Gerät zerlegt. Wir nehmen sie 
hier auch etwas aus dem Schuss-
feld der Kundenkontakte. Es ist für 
sie ein einfaches Ankommen», er-
klärt Maag zum Arbeitsumfeld. 
Hier wird aber gleichzeitig sehr 
anschaulich, dass nach dem Sam-
meln die eigentliche Arbeit, das 
Zerlegen, Sortieren und Aufberei-
ten, erst anfängt. Zu den Aufgaben 
beim Ausweiden von Altgeräten 
gehört etwa, Schadstoffe wie 
Quecksilber oder Öl sowie Stör-
stoffe wie Glas oder Kabel von den 
Wertstoffen zu trennen.  

«Wenige wissen, wie viele ma-
nuelle Schritte nötig sind, bis ein 
Staubsauger sauber zerlegt und 
dessen Einzelteile zurück im 
Kreislauf sind. Wenn sie das näm-
lich wüssten, würde die Mensch-
heit weniger konsumieren», sagt 
Maag nachdenklich. Bei geringe-
ren Mengen könnte ein höherer 
Spezialisierungsgrad bei der Ent-
sorgung erreicht werden. «Ich 
würde daher meinen Betrieb noch 

so gern downsizen, statt zuzu-
schauen, in was für einer Kon-
sumgesellschaft wir leben.» Sie 
würde gern, anders gesagt, mehr 
Kapazität in die Aufbereitung und 
die Verarbeitung investieren.

Viel Wohlstand – viel Müll
Positiv sei, dass es der Bevölke-

rung offensichtlich gut gehe, wenn 
man sehe, wie viel bei jedem Um-
zug entsorgt werde. Grundsätz-
lich gilt: 40 bis 50 Prozent der 
Wertstoffe starten nach dem Ab-
leben eine zweite Karriere – auf-
bereitet in einem neuen Produkt 
oder erhalten dank Wiederaufbe-
reitung (Remanufacturing). 

Gerade im Kunststoffbereich 
werde aber viel Augenwischerei 
betrieben. Das PET-Recycling sei 
in der Schweiz tatsächlich fast ein 
geschlossener, wenn auch sehr 
aufwendiger, Kreislauf. Aber in 
vielen Fällen – etwa bei gummi-
artigen Kunststoffen (Elastomere), 
handle es sich nicht um Recycling, 
sondern um Downcycling: «Die 
sind mechanisch kaum recycle-
bar.» Andere Plastikvarianten wie 
Polyethylen (PE) liessen sich in 
den meisten Fällen nicht gleich-

wertig wiederverwenden. Beson-
ders problematisch: Oft scheitere 
die idealisierte Kreislaufwirt-
schaft allein schon an der auf-
wendigen Plastikverpackung. Der 
unverwertbare Anteil werde ver-
brannt oder lande irgendwo in 
Rumänien, Bulgarien, auf einem 
Zwischenlager deponiert, werde 
zerfressen oder zersetzt, lande 
schlimmstenfalls im Meer. 

Statt mit hochkomplexen me-
chanischen Prozessen kleine Teile 
des Plastikabfalls zu recyclen, wäre 
die naheliegendere Lösung: etwas 

weniger brauchen. Und wenn da-
mit gepriesen wird, dass Möbel 
noch für Fernwärme verbrannt 
werden, dann sei das keine Wer-
bung, sondern die letzte aller mög-
lichen Downcycling-Varianten. «Es 
gibt Tage, an denen es wehtut – 
und Tage, an denen es mich an-
spornt, weiterzumachen.» Da 
drückt dann auch die Umweltna-
turwissenschafterin in ihr durch. 
Gerade solche Auszeichnungen wie 
der This-Priis sporne sie an, «eine 
Wirtschaft zu denken, die mensch-
licher ist, die anders ist». 

Emsiges Treiben auf dem Recy-Hof – quasi der Vorstufe des Recyclings. 

«Unsere Mitarbeitenden müssen in der Regel alles können»: Judith Maag in ihrem Recycling-Reich.� Bilder Mark Gasser

«Ich würde meinen Betrieb noch  
so gern downsizen, statt  

zuzuschauen, in was für einer  
Konsumgesellschaft wir leben.»

Judith Maag 
Geschäftsführerin Maag Recycling AG, Winterthur

Seit der Gründung 1942 hat sich 
Maag Recycling von einem 
kleinen Sammelbetrieb mit Ross 
und Wagen zu einem modernen 
Recyclingunternehmen entwi-
ckelt. Heute ist es ein wichtiger 
Akteur in Winterthur mit rund 
80 Mitarbeitenden und gilt als 
Pionier der Schweizer Recy-
cling- und Kreislaufwirtschaft.
Gewissermassen auch Tradition 
ist die Ausbildung Lernender: 
Zwei Lernende werden aktuell 
beim Recycling-Riesen in 
Winterthur pro Jahr ausgebildet. 
Aber nicht nur: Jüngst ist Maag 
Recycling durch seine Integra-
tionsbemühungen durch die 
Sozialversicherungsanstalt SVA 
mit dem Integrationspreis «This- 
Priis» ausgezeichnet worden. 
Zu den Massnahmen gehören 
etwa Integrationsplätze: Diese 
umfassen ein Praktikum von 
sechs Monaten, IV-Abklärungen 
(bei denen Anwärter mit einem 
40-Prozent-Pensum einsteigen 
können) sowie eigentliche 
IV-Fälle, die nicht die volle 
Leistung erbringen können. 

Weiter sind einige Mitarbeiter 
beschäftigt, die sich nicht mehr 
für IV qualifizieren. So ein Fall 
war ein Mitarbeiter, der vor 
rund zehn Jahren einen 
schlimmen Unfall hatte. Erst 
musste das Knie, dann die Hüfte 
operiert werden. Nach Ablauf 
der Zahlungen durch die Suva 
wurde er schrittweise wieder 
vollständig in den Betrieb 
eingegliedert. «Das benötigte 
Flexibilität», sagt Judith Maag. 
Unter anderem waren auch 
Anschaffungen nötig wie eine 
«Ameise» mit Trittbrett als 
Arbeitshilfe – ein Palettrolli mit 
elektrischer Steuerung. 
Da heben sich KMU wie Maag 
Recycling auch von Grosskon-
zernen ab. «Wenn Mitarbeiter 
Nummer 537 seine Leistung 
nicht mehr erbringt, wird er 
andernorts entlassen», sagt 
Maag. Das sei auch ein Grund, 
warum gerade die Taggeldver-
sicherungen eine sinnvolle Sache 
seien – und verhindern helfen, 
dass man solche Mitarbeiter auf 
die Strasse stellen müsse. �

This-Priis: Preisgekrönte  
Integration bei Maag Recycling
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Mark Gasser

Schlafprobleme sind in der 
Schweiz weit verbreitet: Jede 
dritte Person schläft schlecht, 

jede zehnte leidet an einer chroni-
schen Schlafstörung (Insomnie). 
Die Folgen zeigen sich auch am 
Arbeitsplatz. Bereits wenige Stun-
den zu wenig Schlaf können Reak-
tionszeiten verlängern und das 
Unfallrisiko deutlich erhöhen, wie 
uns die Suva verrät. Bei zu wenig 
Schlaf sind auch die Entschei-
dungsfähigkeit, das Urteilsver-
mögen und die Risikobewertung 
deutlich beeinträchtigt. 

Die Suva stellte jüngst mit ih-
rem Datenmaterial einen Zusam-

menhang zwischen Schlafman- 
gel und Abwesenheitstagen her: 
Schlaf ist demnach tatsächlich ein 
wichtiger Sicherheitsfaktor bei der 
Arbeit. In harten Zahlen: Wer we-
niger als sechs Stunden pro Nacht 
schläft, verliert im Schnitt rund 
sieben Arbeitstage pro Jahr durch 
Krankheit oder verminderte Leis-

tungsfähigkeit – und zwar sieben 
Arbeitstage mehr als der Dur-
schnitt der «Normalschläfer». 
Selbst bei sechs bis sieben Stunden 
Schlaf sollen es noch rund 3,7 Tage 
mehr im Vergleich zu ausgeschla-
fenen Mitarbeitenden sein.

Risikoberufe und -tätigkeiten
Martin Lanzer, der ärztliche 

Leiter der SailerClinic und CEO 
des Schlaflabors Zürich, bestätigt: 
«Schlafmangel und Schlafstörun-
gen erhöhen Unfall- und Fehler-
quote erheblich.» Einige Branchen 
sind aus Lanzers Sicht stärker be-
troffen wegen typischer Risiko-
berufe: Transport (Lkw, Flieger), 
Schichtarbeit (Gesundheit, Indus-

trie), Rettungsdienste, Bergbau, 
Fertigung sowie Pflege/Medizin. 

Johann Malina-Altzinger von 
der Clinic Profilance AG in Zürich-
Fluntern sieht es genauso. Er be-
schreibt die typischen Tätigkeiten 
der «Risikoberufe»: «Besonders 
betroffen sind Menschen in Beru-
fen mit hoher Verantwortung und 

monotonen Tätigkeiten – etwa im 
Transportwesen oder beim Bedie-
nen von Maschinen. Tagesmüdig-
keit kann hier schnell zu einem 
Sicherheitsrisiko werden.» Mali-
na-Altzinger ist ärztlicher Leiter 
der spezialisierten Poliklinik im 
Ärztehaus Fluntern mit Fokus auf 
schlafbezogene Atmungsstörun-
gen. In der Praxis sei insbeson- 
dere in Berufen mit Fahrzeugen 
oder Maschinen der Sekunden-
schlaf «ein zentrales Risiko – gera-
de bei monotonen Tätigkeiten». 
Nebst diesem Extremfall mit po-
tenziell schwerwiegenden Unfall-
folgen können schon leichte  
Schlafstörungen zu reduzierter 
Leistungsfähigkeit führen, zu Kon-
zentrationsproblemen und zu er-
höhter Fehleranfälligkeit. Gerade 
die eingeschränkte Entscheidungs-
fähigkeit könne fatale Folgen ha-
ben, denn sie betreffe sowohl Re-

aktionsgeschwindigkeit als auch 
die Qualität von Entscheidungen.

Ursachen und Folgen
Häufigste Ursachen für chroni-

sche Schlafstörungen bei Erwerbs-
tätigen seien Stress und Arbeits-
belastung, Schichtarbeit, unbe-
handelte Schlafapnoe (Atemprob- 
leme), Psychische Erkrankungen 
(Depression/Angst), Schmerzen, 
Medikationen und Bildschirmnut-
zung. Gerade die Rolle von Stress 
und digitaler Erreichbarkeit spiele 
eine grosse Rolle beim Schlafman-
gel: «Stressbedingtes Hyperarou-
sal und abendliche Bildschirmnut-
zung (blaues Licht, mentale Akti-
vierung) verzögern den Schlafbe- 
ginn und verschlechtern die 
Schlafqualität», so Lanzer.

Schlafmangel könne sehr 
schnell kognitive und körperliche 
Einschränkungen bewirken: Auf-

Schlaftrunken 
in den  
Arbeitsunfall
Schlafmangel wirkt ähnlich wie Alkohol auf die 
Leistungsfähigkeit. Und steigert das Unfallrisiko. 
Wer schläfrig arbeiten geht, ist im Schnitt deutlich 
mehr krank oder verletzt als seine ausgeschlafe-
nen Kollegen. Unternehmen erkennen zunehmend, 
dass Schlafqualität einen direkten Einfluss auf 
Leistungsfähigkeit und Sicherheit hat.

merksamkeitseinbussen, verlang-
samte Reaktionszeit, Gedächtnis-
probleme, reduzierte Dauerauf-
merksamkeit als kognitive Mü- 
digkeit, verminderte Koordina- 
tion und Immunschwäche als kör-
perliche Einschränkungen. 

Langfristigere gesundheitliche 
Risiken bei chronischem Schlaf-
mangel sind ein erhöhtes Risiko 
für Bluthochdruck, Diabetes, Adi-
positas, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Depressionen und auch 
Immunschwäche. Bei jahrelangen 
Schlafproblemen seien die Schä-
den meist zwar reversibel nach 
Besserung, meint Lanzer. Doch 
unbehandelte schlafbezogene At-
mungsstörungen können langfris-
tig zu schweren kardiovaskulären 
Ereignissen wie Herzinfarkt oder 
Schlaganfall führen. Das gleiche 
gilt für neurodegenerative Erkran-
kungen wie Alzheimer oder Par-
kinson. Dabei kann die Krankheit 
einerseits den Schlaf stören, an-
derseits kann schlechter Schlaf die 
Krankheit verschlimmern oder 
früher sichtbar machen. 

Nach Optimierung des Schlafs 
trete zwar Besserung in Aufmerk-
samkeit oder Stimmung binnen 
Tagen ein, die nachhaltigere Re-

covery über Wochen bis Monate. 
Bei chronischer Störung seien 
mehrere Wochen Therapie nötig, 
so Martin Lanzer. In spezialisier-
ten Zentren wie der Clinic Profi-
lance im Ärztehaus Fluntern oder 
dem Schlaflabor Zürich träten sol-
che Effekte in der Praxis oft be-
reits nach kurzer Zeit auf. 

Unternehmen sensibilisiert
Das Thema Schlaf hat gesell-

schaftlich, aber auch in Unterneh-

men an Bedeutung gewonnen, 
«insbesondere durch ein besseres 
Verständnis und die gezielte Be-
handlung der weit verbreiteten 
obstruktiven Schlafapnoe», sagt 
Johann Malina-Altzinger. Bei die-
ser Form kommt es immer wieder 
zu Atemaussetzern, wobei die 
Atemwege blockiert werden. Ge-
rade bei unbehandelter Schlaf- 
apnoe bestehen enge Zusammen-
hänge mit Bluthochdruck, Diabe-

tes und sogar neurodegenerativen 
Erkrankungen wie Demenz. «Vie-
le dieser Risiken werden noch un-
terschätzt.» In solchen Fällen sei 
eine Abklärung via Hausarzt oder 
direkt bei einem Spezialisten 
dringend empfehlenswert.

Nebst vermehrter Forschung 
sowie Gesundheitsprogrammen 
werde dem Thema auch betrieb-
lich in vielen Branchen mehr Auf-
merksamkeit geschenkt. Johann 
Malina-Altzinger resümiert: «Un-
ternehmen erkennen zunehmend, 
dass Schlafqualität einen direkten 
Einfluss auf Leistungsfähigkeit 
und Sicherheit hat.» 

Ansätze für Unternehmen
Konkret: Martin Lanzer nennt 

Fatigue-Management und Prä-
vention. Fatigue-Management ist 
ein systematischer Ansatz, um 

Müdigkeit im Arbeitskontext zu 
erkennen, zu bewerten und zu re-
duzieren – durch eine Kombina-
tion aus kluger Arbeitsorganisati-
on (Arbeitszeitbegrenzung, Pau-
senmanagement, gute Beleuch- 
tung, geeignete Temperaturen, 
Reduktion monotoner Tätigkei-
ten), Aufklärung (Früherken-
nung, Sensibilisierung auf Bio-
rhythmus und Müdigkeit) und in-
dividueller Prävention (regelmäs- 

sige Schlafzeiten, Bildschirmver-
zicht vor dem Schlafen). 

Zu den weiteren sinnvollen 
Massnahmen für Unternehmen, 
die Lanzer vorschlägt, gehören: 
Schlafbildung, flexible Arbeitszei-
ten, Reduktion von Nachtschich-
ten, geregelte Pausen, keine 
Pflichterreichbarkeit nach Feier-
abend sowie Angebote von Ge-
sundheitschecks.

Als eine niederschwellige, aber 
«sehr sinnvolle» Massnahme be-
trachtet er Power-Naps während 
der Arbeitszeit. «10 bis 20 Minu-
ten sind optimal», so Lanzer. 
«Längere Naps von 30 Minuten 
und mehr können Schlafträgheit 
und nächtliche Störung fördern.» 
Kurzschlaf ersetze auch keine 
nachhaltige Behandlung von 
Schlafstörungen, ergänzt Johann 
Malina-Altzinger. 

Zu den Risikoberufen, bei denen Schlafmangel schwerere Unfallfolgen haben kann, gehören jene in der Transportbranche. � Bild stock.adobe.com/Tomasz Zajda

«Schlafmangel und  
Schlafstörungen erhöhen Unfall-  

und Fehlerquote erheblich.»
Martin Lanzer

Ärztlicher Leiter der SailerClinic und CEO Schlaflabor Zürich

«Besonders betroffen sind Menschen  
in Berufen mit hoher Verantwortung 

und monotonen Tätigkeiten – etwa 
im Transportwesen oder beim Bedie-

nen von Maschinen.»
Johann Malina-Altzinger 

Ärztlicher Leiter der Poliklinik im Ärztehaus Fluntern

INFO
Schlafmangel und Gegenmassnahmen durch Unternehmen und Arbeitnehmer
Diagnose: Von medizinisch 
behandlungsbedürftiger Insom­
nie (gemäss Kriterien des DSM-
5, Diagnostic and Statistical Ma­
nual of Mental Disorders) spricht 
man bei wiederholten Einschlaf- 
oder Durchschlafstörungen mit 
Tagesbeeinträchtigung (Er­
schöpfung, Konzentrations- und 
Leistungsprobleme, Reizbarkeit, 
Stimmungsschwankungen, 
Fehler- und Unfallgefahr). 
Treten diese Schlafprobleme an 
mindestens drei Nächten pro 

Woche und während mindes­
tens drei Monaten auf, gilt die 
Insomnie als chronisch. 
Schlaflabor: Ab wann raten 
die Experten, ein Schlaflabor 
aufzusuchen? Bei Verdacht auf 
Schlafapnoe (Atmungsstörung 
im Schlaf), regelmässigen, uner­
klärten Tagesmüdigkeitsanfällen, 
Parasomnien (Schlafwandeln, 
Albträume, Sprechen im Schlaf 
etc.), wiederholten Einschlaf­
attacken oder «wenn ambulante 
Massnahmen scheitern».

Mögliche Massnahmen: 
Schlafbildung, flexible Arbeits­
zeiten, Reduktion von Nacht­
schichten, Fatigue-Management, 
geregelte Pausen, Arbeitszeit­
begrenzung, keine Pflichterreich­
barkeit nach Feierabend, Ange­
bot von Gesundheitschecks.
Arbeitnehmer: feste Schlaf­
zeiten, Bildschirmpause vor dem 
Schlaf, Schlafhygiene, Bewegung, 
Stressmanagement, ggf. ärzt­
liche Abklärung/Therapie (z. B. 
kognitive Verhaltenstherapie).

Anzeige

Zeltvermietung & Zeltverkauf inkl. Festzubehör  |  Schutzhüllen & Blachen  |  Blachen-Seitenwände  |  Schwimmbad-Abdeckungen
Pavillon-Dachblachen nach Mass  |  Bootsblachen  |  Blachenverdecke für Lieferwagen und Anhänger  |  Blachen-Vorhänge inkl. Vorhangzubehör

www.blacho-tex.ch  -  Tel. 056 624 15 55
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PAROLEN KGV DER VOLKSABSTIMMUNG VOM 14. JUNI 2026

«Wohnungsinitiative»  
und Gegenvorschlag

Die Initiative verlangt, dass Kanton 
und Gemeinden aktiv für mehr 
günstigen und klimafreundlichen 
Wohnraum sorgen und dafür unter 

anderem eine staatliche Wohnbauanstalt mit 
einem Startkapital von 500 Millionen Franken 
gründen. Der Gegenvorschlag verfolgt 
hingegen einen zurückhaltenderen Ansatz und 
zielt darauf ab, vor allem die Rahmenbedin-
gungen zu verbessern, etwa durch schnellere 
Verfahren, ohne dass der Staat selbst als 
Bauherr auftritt.

Meinung KGV: Es handelt sich um einen 
unnötigen Eingriff des Staates in den Woh-
nungsmarkt. Mit der Annahme der Initiative 
würde der Kanton zum aktiven Marktteilneh-
mer. Die staatliche Wohnbauanstalt würde 
KMU direkt konkurrenzieren und müsste 
sich keinem Wettbewerb stellen, da sie auf 
unbeschränkte Steuergelder zurückgrei-
fen kann. Mit der Initiative wird es 
nicht mehr Wohnungen geben. Im 
Gegenteil, wenn der Kanton baut, geht 
es meist länger und es wird teurer. Es 
ist nicht davon auszugehen, dass die 
Lage auf dem angespannten Woh-
nungsmarkt verbessert wird. Der 
Gegenvorschlag sorgt dafür, die 
Rahmenbedingungen für das Wohnen 
durch schnelleres und dichteres Bauen zu 
verbessern. Der Gegenvorschlag definiert, 
was der Staat tun soll, nicht wie.
�
Parole: Nein zur Initiative, 
Ja zum Gegenvorschlag

«Wohnschutz-Initiative»  
und Gegenvorschlag

Die Initiative zielt darauf ab, die 
Mietpreise stärker zu regulieren, 
indem Gemeinden Mietaufschläge 
nach Renovationen begrenzen 

(Mietpreisdeckel) und Umwandlungen von 
Mietwohnungen in Eigentum einschränken 
können. Damit soll insbesondere die Zahl der 
Leerkündigungen reduziert werden. Der 
Gegenvorschlag verfolgt einen moderateren 
Ansatz: Bei grösseren Bauprojekten mit 
mindestens 20 Mietverhältnissen sollen 
Kündigungen möglichst vermieden werden, 
und betroffene Mieter besser informiert und 
unterstützt werden.

Meinung KGV: Der vorgeschlagene Wohn-
schutz ist ein massiver Eingriff in die Wirt-
schafts- und Eigentumsfreiheit. Er würde 
Renovationen bremsen, den Wohnungsbau 
erschweren und auch KMU treffen. Leerkün-
digungen sind im Kanton Zürich kein 

Massenphänomen – weniger als 1 Prozent der 
Umzüge erfolgen deshalb. Das eigentliche 
Problem bleibt der Mangel an Wohnraum. 
Zusätzliche Bewilligungspflichten für 
Abbrüche, Umbauten und Renovationen 
verschärfen dieses Problem. Basel-Stadt zeigt, 
wohin das führt: weniger Baugesuche, weniger 
Sanierungen, weniger Aufträge fürs Gewerbe. 
Der Gegenvorschlag ist zielgerichteter: Er 
verlangt bei grossen Bauvorhaben, Kündigun-
gen nach Möglichkeit zu vermeiden oder zu 
reduzieren, und schafft klare Regeln dort, wo 
sie unvermeidlich sind. 

Parole: Nein zur Initiative, 
Ja zum Gegenvorschlag

«Wohneigentums-Initiative»

Die «Wohneigentums-Initiative» 
des Hauseigentümerverbands 
fordert, dass Kanton und Gemein-
den im Grundsatz das selbstge-

nutzte Wohneigentum gleich stark fördern 
sollen wie den gemeinnützigen Wohnungs-
bau. Künftig sollen Kanton und Gemeinden 
den von ihnen erstellten und erworbenen 
Wohnraum grundsätzlich zur Hälfte als 
selbstgenutztes Wohneigentum abgeben. Das 
geförderte Wohneigentum wird durch den 
Wohnbauträger öffentlich ausgeschrieben 
und mit klaren Bedingungen und Vorausset-
zungen versehen.

Meinung KGV: Privates Eigentum ist ein 
zentrales Fundament erfolgreicher Gesell-
schaften und Marktwirtschaften. Es sorgt 
für Stabilität und Sicherheit. Mit der 
Initiative soll Wohneigentum für den 
Mittelstand wieder erreichbar werden. Die 
Initiative sorgt dafür, dass bei staatlich 
geförderten Wohnbauprojekten nicht nur 

kostengünstige Mietwohnungen, sondern 
auch kostengünstige Wohnungen für das 
selbstbewohnte Wohneigentum erstellt 
werden müssen. Damit wird der verfas-
sungsmässige Auftrag erfüllt.� Parole: Ja

Volksinitiative «Keine 
10-Millionen-Schweiz!»

Die Volksinitiative verlangt, dass die 
ständige Wohnbevölkerung der 
Schweiz bis spätestens 2050 auf 
maximal 10 Millionen Menschen 

begrenzt wird. Ab 9,5 Millionen Einwohnern 
sollen Bund und Kantone Massnahmen 
ergreifen, um weiteres Bevölkerungswachstum 
zu verhindern – insbesondere bei Zuwande-
rung, Asyl und Familiennachzug. Wird die 
Grenze trotzdem überschritten, sollen 
nötigenfalls internationale Abkommen, 
darunter die Personenfreizügigkeit mit der EU, 
gekündigt werden. Ziel der Initiative ist eine 

nachhaltige Bevölkerungsentwicklung und 
der Schutz von Lebensqualität, Umwelt und 
Infrastruktur.

Meinung KGV: Die Initiative greift ein 
reales Unbehagen in der Bevölkerung 
auf. Das starke Bevölkerungswachstum 
der letzten Jahre hat den Druck auf den 

Wohnungsmarkt, die Verkehrsinfrastruk-
tur und die Sozialsysteme erhöht. Auch die 

Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf 
die Zuwanderung wurden unterschätzt. Diese 
Sorgen sind ernst zu nehmen. Die Initiative 
setzt jedoch auf starre Grenzwerte und 
automatische Mechanismen, die den Hand-
lungsspielraum der Schweiz einschränken 
würden. Problematisch ist das Risiko einer 
Kündigung der Personenfreizügigkeit und 
damit eine Gefährdung des bilateralen Wegs 
mit der EU. Für die Wirtschaft und die KMU 
würde dies Unsicherheiten schaffen. Die 
Schweizer Wirtschaft ist zudem weiterhin auf 
qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland 
angewiesen. Insgesamt ist die Initiative 
deshalb der falsche Weg. Stattdessen braucht 
es gezielte Massnahmen bei Infrastruktur, 
Wohnraum, Arbeitsmarkt und Integration.
� Parole: Nein

Bei diesen Vorlagen verzichtet 
der KGV auf eine Parolenfassung: 

Volksinitiative «Stopp Prämien-
Schock»

Verfassungsänderung  
«Vertretung im Kantonsrat»

Änderung Zivildienstgesetz 
(ziviler Ersatzdienst)

Ohne Gärtnerin
keine Blumen

NICHT MIT DEM FEUER SPIELEN! 
KMU SAGEN NEIN AM 14. JUNI 

Anzeige

Beat Walti

Morgens um sieben in einem Be-
trieb im Kanton Zürich: Die Auf-
träge sind da, die Nachfrage ist 
hoch, der Zeitplan ist eng. Doch es 
fehlen entscheidende Fachkräfte – 
weil qualifizierte Mitarbeitende 
schwer zu finden sind. Die Folgen: 
Die Arbeit stockt, Termine können 
nicht eingehalten werden, Projekte 
verzögern sich und werden teurer.

Nicht nur in einzelnen Betrie-
ben fehlen Arbeitskräfte, sondern 
in der ganzen Wirtschaft: im Bau, 
in Spitälern, in der Pflege, in der 
Betreuung, in Restaurants und in 
vielen KMU. Diese Entwicklung 
ist bereits heute spürbar. Der star-
re Bevölkerungsdeckel, wie ihn 
die «Nachhaltigkeitsinitiative» 
fordert, würde das Problem weiter 
verschärfen, weil er den Zugang 

zu dringend benötigten Fachkräf-
ten einschränkt. Für Zürich als 
starken Wirtschaftskanton wäre 
das besonders schädlich. Die Fol-
gen würden alle spüren: Warte-
zeiten für Operationen, kein Sani-
tär, der kurzfristig den defekten 
Wasserhahn repariert, Schlies-
sung der Quartierbeiz, weniger 
Angebot in Dienstleistungen, stei-
gende Kosten und mehr Druck auf 
Unternehmen.

Die Bevölkerung wird älter
Die Initiative blendet eine zent-

rale Tatsache aus: Die Menschen 
in der Schweiz werden älter. Im-
mer mehr Personen gehen in Ren-
te, gleichzeitig rücken zu wenige 
Junge nach. Ohne Zuwanderung 
fehlen in 10 Jahren 400’000 Men-
schen, die unsere Wirtschaft tra-
gen und unseren Alltag sichern.

Das betrifft nicht nur die Un-
ternehmen, sondern auch unsere 
sozialen Systeme wie die AHV. 
Wenn weniger Menschen arbei-
ten, zahlen auch weniger Men-
schen Beiträge ein. Gleichzeitig 
beziehen mehr Menschen eine 
Rente oder Leistungen. Starre Be-
grenzungen der Bevölkerung lö-
sen dieses Problem nicht – sie 
verschärfen es zusätzlich. Der 
Druck auf Löhne, Steuern und 
Preise steigt weiter.

Mehr Bürokratie statt Lösungen
Die Initiative löst keine der 

heutigen Herausforderungen. Wo 
sollen in Zukunft weniger Arbeits-
kräfte zuwandern? In der Pflege, 
im Bau, in der Hotellerie, in der 
Forschung? Die Initianten bleiben 
die Antwort schuldig. Ein büro-
kratisches Kontingentssystem re-

duziert die Zuwanderung nicht. 
Wenn aber statt der Unternehmen 
die Bürokratie entscheidet, ver-
schärft sich der Fachkräfteman-
gel. Dies schwächt den Standort 
Zürich, bremst Investitionen und 
Innovation. 

Zürich braucht keine starren 
Vorgaben und Arbeitsmarktbüro-
kratie, sondern Lösungen, die 
funktionieren. Darum: Nein zur 
Initiative zur 10-Millionen-
Schweiz.

Beat Walti ist  
Nationalrat FDP 

Wir müssen unsere Wirtschaft schützen
Damit Unternehmen und die Versorgung weiterhin funktionieren, braucht es genügend Fachkräfte.  

Die Initiative zur 10-Millionen-Schweiz bewirkt das Gegenteil.
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 2x NEIN
zu den linken
Wohn-Initiativen.

2x JA zu den Gegenvorschlägen

Mit Regierungsrat und Kantonsrat

Mietendeckel lässt Handwerk

und Gewerbe verarmen.

wohn-initiativen-nein.ch

Anzeige

Gastrednerin und SECO-Staats-
sekretärin Helene Budliger Artie-
da betonte am Gewerbekongress 
des Schweizerischen Gewerbever-
bands sgv, der Abbau administra-
tiver Hürden bleibe eine Dauer-
aufgabe. Angesichts wirtschaft-
lich anspruchsvoller Zeiten rief sie 
die KMU dazu auf, ihre bewährte 
Anpassungsfähigkeit zu nutzen 
und optimistisch zu bleiben.

Budliger Artieda fand ange-
sichts der geopolitischen Macht-
verhältnisse den viel kritisierten 
Ausdruck «durchwursteln» von 
Bundesrat Cassis gar nicht so da-
neben. Die Schweiz müsse sich 
durch Agilität anpassen. «Wir 
müssen zu den agilsten Hürden-
sprintern werden.» Zugeständnis-
se anderer Länder entsprächen oft 
Lippenbekenntnissen: Etwa die 
Kaufversprechen der EU von Li-

quid Gas – die kommunizierte 
Menge sei gar nicht realistisch. 

Mit Blick auf die Bürokratie im 
Inland sagte sie: «Wir haben die 
Balance verloren.» Sie stelle gene-
rell fest, dass der Ruf nach dem 
Staat respektive dem Nanny State 

zugenommen habe. Der Abbau 
von Regulierungen ist harte und 
detailhafte Knochenarbeit. In 
Bern mache man sich damit zu-
dem unbeliebt. Änderungsbedarf 
ortete Budliger unter anderem 
beim Personalgesetz für die Ange-

stellten der Bundesverwaltung. 
«Dieses bietet heute kaum Spiel-
raum für Flexibilität.»

Inhaltlich stand der Kampf ge-
gen die zunehmende Bürokratie 
im Zentrum des Kongresses. Der 
sgv bezeichnet den administrati-
ven Aufwand trotz geopolitischer 
Unsicherheiten weiterhin als 
grösste Herausforderung für die 
KMU. Dieses Thema bildet auch 
einen Schwerpunkt der neuen 
sgv-Strategie 2026–2030, die Di-
rektor Urs Furrer präsentierte.

Kritisch äusserte sich der Ver-
band zur Initiative «Keine 10-Mil-
lionen-Schweiz» sowie zum ge-
planten EU-Paket. Beide Vorlagen 
könnten laut sgv zusätzlichen bü-
rokratischen Aufwand verursa-
chen. Präsident Regazzi warnte 
etwa vor weiter steigenden Regu-
lierungskosten. (ZW)

«Müssen die Ärmel hochkrempeln»
SECO-Direktorin Helene Budliger Artieda gab am sgv-Gewerbekongress Einblicke in ihre Arbeit in Zeiten grosser 

geopolitischer Herausforderungen. Mit Blick auf die Bürokratie sagte sie: «Wir haben die Balance verloren.»

Interview Mark Gasser

Warum ist der «faire Parkplatz-
Kompromiss» in der Stadt Zü-
rich aus Sicht des Gewerbes ge-
rade jetzt so wichtig?
Nicole Barandun: Weil der 
Druck auf die Quartierparkplätze 
massiv zunimmt. Jahr für Jahr 
verschwinden in der Stadt Zürich 
viele Strassenparkplätze, vor allem 
in der blauen Zone. Hochgerechnet 
sind das gegen 10 000 Parkplätze 
in den nächsten zehn Jahren. Für 
Handwerker, Lieferdienste oder 
die Spitex wird es damit schlicht 
immer schwieriger, im Quartier 
überhaupt noch legal einen Platz 
zu finden.

Der Parkplatz-Kompromiss galt 
ja seit Jahrzehnten als bewährt – 
bevor er politisch abgeschafft 
wurde. Was hat sich verändert, 
dass es diese Initiative braucht?
Barandun: Früher ging es vor 
allem um Parkplätze in der In-
nenstadt. Heute werden auch in 
ganz normalen Wohnquar-tieren 
bei fast jedem Umbau blaue Fel-
der gestrichen – für Velorouten, 
Aufwertungsprojekte oder Um-
bauten. Gleichzeitig gilt das neue 
System: Eine Parkkarte erhält 
nur noch, wer keinen privaten 
Stellplatz hat. Genau diese 
Gruppe hängt aber  
zu hundert Prozent an den ver-
bleibenden öffentlichen Plätzen.

Welche konkreten Auswirkungen 
hätte ein weiterer Abbau von 
Parkplätzen für Handwerksbe-
triebe und Dienstleister in Zürich? 
Barandun: Das sieht man direkt 
im Alltag: Pro Einsatz müssen 
Handwerker zuerst 10 bis 15 Mi-
nuten im Kreis fahren, bis irgend-
wo ein Platz frei wird. Termine 
werden schwieriger einzuhalten, 
der Stress bei Mitarbeitenden und 
Kundschaft steigt. Mehr Bussen 
und mehr unproduktive Zeit, die 
am Ende jemand bezahlen muss. 
Viele Mitarbeitende, die ein Fir-
menfahrzeug nach Hause neh-
men, drehen abends noch eine 
Extrarunde durchs Quartier, bis 
sie das Auto abstellen können. 

Wie beeinflusst die Parkplatz-Si-
tuation die Wettbewerbs-fähig-
keit von KMU gegenüber grösse-
ren Unternehmen? 

Barandun: Grosse Firmen ver-
fügen oft über eigene Garagen 
oder Hofplätze. Kleine Betriebe 
stehen mit dem Lieferwagen in 
der blauen Zone. Wenn ein gro-
sser Teil dieser Plätze verschwin-
det, trifft das zuerst die KMU, die 
sich keine eigene Tiefgarage leis-
ten können oder mit ihren Werk-
stattwagen gar nicht hineinpas-
sen. Sie werden teurer, unflexibler 
und geraten gegenüber grösseren 
An-bietern ins Hintertreffen.

Warum greift die Formel von 
Kritikern «weniger Parkplätze, 
mehr ÖV» zu kurz?
Barandun: ÖV und Velo sind 
wichtig – aber sie lösen das Prob-
lem des Gewerbes nicht. Einige Bei-
spiele: Ein Heizungsmonteur kann 
keine Wärmepumpe im  
Tram transportieren; eine Spitex- 
Fachperson kann die Einsatzkiste 
nicht auf jede Veloroute mitneh-
men; ein Elektriker mit Material 
für mehrere Baustellen kann nicht 
«schnell auf den Bus umsteigen». 
Diese Fahrten verschwinden nicht, 
wenn man Parkplätze streicht. Sie 
werden nur länger, komplizierter 
und teurer – mit mehr Suchverkehr 
in den Quartieren.

Was macht die Vorlage zu einem 
«fairen Kompromiss» und einer 
ausgewogenen Lösung zwischen 
verschiedenen Verkehrsinteressen?
Barandun: Die Initiative verlangt 

nicht mehr Parkplätze, sondern 
Verlässlichkeit: Wenn die Stadt 
Parkplätze abbaut, soll sie im glei-
chen Quartier für Ersatz sorgen – 
sei es auf der Strasse oder im Park-
haus, aber öffentlich zugänglich.
Es geht darum, dass jemand ohne 
eigenen Stellplatz irgendwo in 
vernünftiger Gehdistanz einen 
Platz findet, auf den er sich verlas-
sen kann. Das ist ein Kompro-
miss: Die Stadt kann sich weiter-
entwickeln, aber diejenigen, die 
für ihr Einkommen auf das Auto 
angewiesen sind, fallen nicht ein-
fach hinten runter. Wer nur ab-
baut, ohne für Alternativen in der 
Nähe zu sorgen, macht die Stadt 
zwar schöner auf dem Papier, aber 
schwieriger im Alltag.

Die grössten Missverständnisse 
rund um die Abstimmung?
Barandun: Die Initiative blo-
ckiere Projekte: stimmt nicht. Sie 
zwingt nur dazu, bei jedem Pro-
jekt auch an die Parkierung zu 
denken.
Es gehe um billige Parkplätze: 
nein. Es geht nicht um den Preis, 
sondern darum, dass überhaupt 
ein Platz vorhanden ist.
Betroffen seien nur «Autofans»: 
In Wahrheit trifft es die, die mit 
dem Auto arbeiten müssen – 
Handwerker, Spitex, Lieferdiens-
te, Schichtarbeitende und dane-
ben viele Familien und ältere 
Menschen ohne Garage.�

«Die Initiative verlangt Verlässlichkeit»
Am 14. Juni stimmt die Stadt Zürich über den fairen Parkplatz-Kompromiss ab. Vor einem Jahr kam die 

Volksinitiative gegen den Parkplatz-Abbau locker zustande, die einen neuen Parkplatz-Kompromiss anstrebt. 
Wir befragten Nicole Barandun, Präsidentin des Gewerbeverbands der Stadt Zürich GVZ, zur Vorlage.

 JA zur Wohneigentums-
Initiative

Faire Chance auf
Wohneigentum

14. Juni 2026 
chance-wohneigentum.ch

Anzeige

JAJA
Fairer Parkplatz-
Kompromiss

Weil das Gewerbe
darauf angewiesen ist

JA-schafft-Fairness.ch

Nicole Barandun
Nationalrätin und 
Präsidentin Gewerbeverband 
der Stadt Zürich

Nicole Barandun kämpft öffentlich 
für den Parkplatzkompromiss. Staatssekretärin Helene Budliger Artiega mit Moderator Reto Brennwald.
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Wissen teilen. 
Netzwerke stärken.  
Zukunft gestalten.

16. – 18. Juni 2026 | Messe Zürich

Treffpunkt der Schweizer Stromwirtschaft

Jetzt Programm  

entdecken &  

Tickets sichern:
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Anzeige

Digitalisierung ist wie 
ein Tsunami.» Sagte 
Bundesrat Johann 

Schneider Ammann am 
ersten Digitaltag Schweiz. 
Ich stand mit ihm auf der 
Bühne – und reagierte 
spontan: «Dann rennen wir 
am besten sofort los.»
Das war 2017. Verfolge ich heute die Meldungen 
aus den Labors der Supermaschine KI, fällt mir 
der Tsunami-Vergleich wieder ein. Diese KI 
treibt es ja stets bunter. Dass sie Marathon-Re-
kord läuft, erstaunt wenig, dass sie Profis im 
Tischtennis schlägt, schon eher, umwerfend ist, 
wie sie die Schul- und Musikkultur prägt, 
IT-Spezialisten in Pension schickt, den Arbeits-
markt insgesamt umpflügt…
Wuchtig wie ein Tsunami? Ist der alte Trick des 
Zauberlehrlings Mensch. Wächst uns eine 
Erfindung über den Kopf, dämonisieren wir sie 
zur Naturgewalt. Sie bleibt aber Technik, ein 
Menschenprodukt, das geht auch nicht vorüber 
wie der Tsunami. Nie bringen wir in die Flasche 

zurück, was unser Erfindergeist herauszauberte. 
Uns bleibt nur die Wahl: Wir können uns in 
Angstlust vor KI klein machen – oder uns mit 
ihr arrangieren. 
Dazu brauchen wir mehr als Appelle: Geschich-
ten, Bilder, Erzählungen. Zur Beruhigung der 
Ängste reicht zum Beispiel nicht der beliebte 
Hinweis, technologische Schübe hätten nie die 
Arbeit ausgehen lassen. Trifft zwar zu. Jede neue 
Technik (Pflug, Buchdruck, Webstuhl) steigert 
die Produktivität menschlicher Arbeit. Spart 
also Arbeitszeit. Doch was wir an Zeit gewinnen, 
füllen wir nie mit Nichtstun. Sondern entdecken 
neue Bedürfnisse – und neue Betätigungen. 
So läuft es, ja. Doch Menschen sind Sinnenwe-
sen, sie brauchen Bilder, nicht Theorien. Etwa 
die Geschichte mit der Waschmaschine. Über 
Jahrtausende wuschen Frauen von Hand, das 
dauerte, war harte Arbeit, ging nie aus. Seit 
kurzem werfen wir die Wäsche in die Maschine. 
Und sitzen am Nachmittag im Café? Wir 
waschen häufiger, wechseln das Hemd täglich 
statt monatlich, das gibt dauernd zu bügeln, 
überdies kochen wir alle jetzt wie Profis, 

aufwendig, zeitraubend. Verglichen mit diesem 
Stress wirkt das frühere Waschen am Bach 
schon fast idyllisch… 
Erst recht brauchen wir Bilder einer Zukunft. 
Animationsbilder, die uns abholen – okay, das 
sieht gut aus, da mach ich mit, da will ich gern 
hin. Bilder einer neuen Symbiose von Mensch 
und Maschine. Bilder eines Tandems, wo die 
Maschine übernimmt, was sie eh besser kann, 
und der Mensch am Steuer sitzt.
Zu erzählen wäre vom Schreiner, der jetzt schon 
vor allem seine Maschinen programmiert, die 
das Werk fertigen, ungleich präziser und 
schneller, als er selber es könnte. So dass er zum 
kreativen Designer werden kann. Zu erzählen 
wäre von der Pflegerin, die mit dem KI-Roboter 
ins Zimmer kommt. Er macht sich an die 
simplen Aufgaben (aufräumen, Medikamente 
abzählen, protokollieren, was die Pflegerin tut). 
Damit die Pflegerin sich auf das konzentrieren 
kann, was nur sie kann: Hinwendung, Atmo-
sphäre erzeugen, Vitalkräfte herauslocken.
Weiter im Text. Die Architektin, der Lehrer, die 
Anwältin… Könnte passen.

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Angst vor KI?
Dann lass dir was erzählen

LUDWIG HASLER

Krankenkassen: 
Stopp Prämien-Schock

Meh Stutz 
im Sack

JA-bringt-Wohlstand.ch

Hast du genug 
von steigenden 
Krankenkassen-
Prämien? aaJJAm 14. Juni kommt endlich die perfekte Lösung: Mit einem

JA zur Initiative «Stopp Prämien-Schock» schützen wir
den Mittelstand vor den Prämien-Steigerungen! Mit einem JA
zur breit aufgestellten Initiative führen wir ein kluges System
ein: Steigen die Krankenkassen-Prämien, steigt auch die
steuerliche Entlastung für den Mittelstand – die perfekte
Lösung. 

Komitee beitreten, Social Media-Bild erstellen, spenden:

Anzeige

Jacqueline Hofer

Nach der Begrüssung durch Präsi-
dentin Jacqueline Hofer von den 
KMU Frauen Zürich führte Sonja 
Meyer von der Zürcher Kantonal-
bank mit Charme und Präzision 
durch den Abend und spannte da-
bei souverän den roten Faden. Un-
ternehmerinnen aus der ganzen 
Region kamen zusammen, um sich 
auszutauschen, voneinander zu 
lernen und sich von einer Persön-
lichkeit inspirieren zu lassen, die 
wie kaum eine andere für Durch-
haltewillen, Teamgeist und Spit-
zenleistung steht: Martina Moser.

Die Keynote Speakerin des 
Abends, Martina Moser, gehört zu 
den prägendsten Persönlichkeiten 
des Schweizer Frauenfussballs. 
Sie absolvierte unter anderem 129 
Länderspiele und schoss 20 Tore 
in der A Nationalmannschaft 
(2005–2017) und ist seit 2023 
Fussballexpertin beim SRF.

Mit Leidenschaft und Authen-
tizität zeigte sie, wie eng sportli-
che und unternehmerische Spit-
zenleistungen miteinander ver-
bunden sind. Ihre Botschaft: 
Erfolg ist ein Weg – mit Training, 
Fortschritt, Rückschlägen, Zwei-
feln und unerschütterlichem Wil-
len, niemals aufzugeben. 

Führung und Resilienz
Moser machte klar: Erfolg ent-

steht durch Disziplin, Agilität, Fo-
kus, gelebte Feedbackkultur, ech-

ten Ehrgeiz und starke Teamori-
entierung. Im Zentrum steht 
jedoch die Resilienz – die Fähig-
keit, Rückschläge zu überstehen 
und an ihnen zu wachsen. 

Auch Leadership folgt densel-
ben Prinzipien. Gute Führung ba-
siert nicht auf Titeln, sondern auf 
Haltung: Mut, Verantwortung, 
Entscheidungsstärke, Selbstver-
trauen und einem klaren Teamfo-
kus. Und schliesslich bleibt Erfolg 
immer Teamarbeit. Ob im Stadion 
oder im Unternehmen: Nur mit 
starker Kommunikation, Vertrau-
en, Klarheit, gegenseitiger Unter-
stützung und Teamspirit entste-
hen Teams, die nicht nur funktio-
nieren – sondern gewinnen.

Dass das Deutschschweizer 
Wort des Jahres 2025 «Frauen 

Nati» lautet, ist kein Zufall. Es ist 
ein Zeichen dafür, wie sehr starke 
Frauen die Gesellschaft bewegen, 
begeistern und prägen. Die Erfol-
ge der Schweizer Fussballerinnen 
haben eine Welle ausgelöst – eine 
Welle von Stolz, Sichtbarkeit und 
Selbstbewusstsein. Diese Energie 
wollten die KMU Frauen Zürich 
nutzen, um zu zeigen, wie viel 
Kraft entsteht, wenn Frauen zu-
sammenstehen, voneinander ler-
nen und sich gegenseitig stärken. 

Ein weiteres Highlight war die 
exklusive Führung hinter die Ku-
lissen des Letzigrunds. 

Dank: Die KMU-Frauen danken der Zür-
cher Kantonalbank für das grosszügige 
Sponsoring und die wertvolle Partner-
schaft. Ihr Engagement hat diesen beson-
deren Anlass erst möglich gemacht.

Inspirierender Abend im Letzigrund
Ein Abend voller Energie, Inspiration und unternehmerischem Feuer – das war die 

Veranstaltung der KMU Frauen Zürich und der Zürcher Kantonalbank am 6. Mai im 
Letzigrund. Keynote Speaker war Ex-Fussballprofi Martina Moser

Die KMU-Frauen wurden durchs Letzigrund geführt. � Bild zvg

Die Erfahrungen aus Basel-Stadt 
und Genf, die seit Jahren strenge 
Regulierungen des Wohnungs-
marktes kennen, zeigen: Strenge 
Regulierungen unter dem Deck-
mantel des vermeintlichen 
«Wohnschutzes» bremsen das, 
was es braucht – mehr Wohnun-
gen, mehr Investitionen und An-
reize für energetische Sanierun-
gen. Deshalb lehnen GLP, Die Mit-
te, FDP und SVP die beiden 
Initiativen entschieden ab. 

Am 7. Mai startete daher die Al-
lianz gegen die linken Wohn-Initi-
ativen in den Abstimmungskampf 
gegen die Wohnschutz- und die 
Wohnungsinitiative (Abstimmung 
14. Juni): Beide versprechen zwar 
Entlastung für den dringend nöti-
gen Wohnungsbau, schaffen aber 
neue Probleme. Sie bringen mehr 
staatliche Eingriffe, mehr Aufla-
gen und mehr Unsicherheit. 

Für die Allianz gegen die linken 
Wohn-Initiativen ist klar: Ein 
Mietendeckel verhindert den Bau 
von Wohnungen durch zusätzliche 
Bewilligungsverfahren, Mietzins-
regulierungen und staatliche Ein-
griffe. In Basel-Stadt ist die Zahl 
der Baugesuche nach Einführung 
strenger Wohnschutzregeln um 
bis zu 76 Prozent eingebrochen. 

Wenn Eigentümer nötige Inves-
titionen nicht mehr vernünftig re-
finanzieren können, werden zudem 
Renovationen aufgeschoben. 
Strenge Regulierungen führen fer-
ner zu sinkender Dynamik auf dem 
Wohnungsmarkt: Wohnungen 
werden seltener gewechselt. (ZW)

Komitee bekämpft 
die beiden linken 
Wohn-Initiativen
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treiber. Ein wesentlicher Vorteil, 
denn diese Aufwände können beim 
privaten Betrieb einer LEG schnell 
die Einsparungen wieder wegfres-
sen. 

Was haben die  
Verbraucher von einer 
LEG-Teilnahme? 
Battaglia: Nimmt man als Ver-
braucher an einer LEG mit «Ge-
meinsamstrom» teil, so zahlt man 
weiterhin gleich viel für seinen 
Strom wie bisher, erhält aber 
nachhaltigem Solarstrom aus der 
eigenen Gemeinde, unterstützt 
damit lokale Produzenten und 
leistet einen persönlichen und 
spürbaren Beitrag zur erneuerba-
ren Stromversorgung – ganz ohne 
eigene Investitionen. Das ist be-
sonders für Unternehmen rele-
vant, die nachhaltiger werden wol-
len, aber aufgrund fehlender finan-
zieller Mittel oder baulicher oder 
denkmalpflegerischer Vorgaben 
keine eigene Anlage realisieren 
können.

Können Sie «EKZ  
Gemeinsamstrom» an 
einem Beispiel veran-
schaulichen?
Battaglia: In Rickenbach ZH 
wurde eine LEG mit privaten Ini-
tianten, der Gemeinde und EKZ 
lanciert. Die Wegmüller AG be-
treibt dort eine grosse Solaranlage 
mit einer installierten Leistung von 
rund 700 Kilowatt – ein Vielfaches 
einer üblichen Dachanlage bei Ein-
familienhäusern. Bisher wurden 
rund 20 Prozent der Produktion 
ins Netz eingespeist, mit der LEG 
wird ein Teil dieses Überschusses 
nun lokal genutzt. Für den Betrei-
ber der Anlage bedeutet das eine 
sinnvolle, lokale Verwertung sei-
nes Überschussstroms. Die LEG 
in Rickenbach wird nun laufend er-
weitert, denn: Je mehr Teilneh-
mende, desto besser kann Ange-
bot und Nachfrage nach LEG-
Strom aufeinander abgestimmt 
werden.

Welche Leistungen  
übernimmt EKZ dabei?
Battaglia: Als Verteilnetzbetrei-
ber ist EKZ gesetzlich verpflichtet, 
die Gründung von LEG zu ermögli-
chen – und das Interesse ist gross: 
Im EKZ-Netzgebiet sind derzeit 60 
LEG in Betrieb, weitere 245 befin-
den sich in Aktivierung bzw. Anmel-
dung. Mit unserem LEG-Dienstleis-
tungsangebot «Gemeinsamstrom» 
gehen wir einen Schritt weiter und 
bieten ein rundum sorglos Paket: 
Wir begleiten den gesamten Pro-
zess – von der Planung über die 
Umsetzung bis zum Betrieb – und 
übernehmen den organisatorischen 
Aufwand. So wird die Teilnahme 
auch für kleinere Gemeinden und 
Unternehmen einfach und ohne 
Mehrkosten möglich.

Wie gross ist das  
Interesse der Gemeinden 
an dieser LEG-Lösung?
Battaglia: Das Interesse ist gross 
und wächst zunehmend. Viele Ge-
meinden wollen zu einer zukunfts-
gerichteten und unabhängigen 
Stromversorgung sowie zum Errei-
chen der Klimaziele beitragen. Mit 
«Gemeinsamstrom» erhalten sie 
eine niederschwellige Lösung, um 
die erneuerbare Stromerzeugung 
zu fördern und den lokal erzeug-

ten Strom gezielt vor Ort zu nut-
zen – auch für eigene Liegenschaf-
ten wie Schulhäuser, Verwaltungs-
gebäude oder Infrastrukturen. 
Nebst der bereits aktiven LEG in 
Rickenbach haben über 20 weitere 
Gemeinden Projekte mit «Ge-
meinsamstrom» gestartet, mit 
weiteren Gemeinden stehen wir 
im Austausch.

Wo liegen die Herausfor-
derungen bei LEG?
Battaglia: LEG stehen in der 
Schweiz noch am Anfang. Entspre-
chend sollten sie derzeit nicht pri-
mär aus Renditeüberlegungen be-
urteilt werden: Allein durch eine 
LEG wird eine Solaranlage aktuell 
noch nicht rentabel. 
Derzeit sind LEG am ehesten als 
Pionierprojekte zu verstehen, in 
denen neue Ansätze erprobt wer-
den. Sie ermöglichen erstmals ein 

gemeinsames, transparentes Ener-
giesystem auf Gemeindeebene: 
Produzentinnen und Konsumen-
ten werden vernetzt, so dass lokal 
erzeugte Energie in Zukunft auch 
lokal intelligent genutzt werden 
kann – ein wichtiger Schritt in 
Richtung Energieunabhängigkeit. 
Mit «Gemeinsamstrom» senken 
wir die Einstiegshürde gezielt: Be-
trieb, Abrechnung und Administra-

tion werden übernommen, sodass 
für die Teilnehmenden kein zusätz-
licher Aufwand entsteht. 
EKZ ist überzeugt, dass LEG ein 
zukunftsfähiges Modell sind, ins-
besondere im Zusammenspiel 
von lokaler Produktion und Ver-
brauch. Gleichzeitig ist klar: Es 
liegt noch ein Weg vor uns, bis 
LEG ihr volles Potenzial entfalten 
und spürbare Auswirkungen auf 
das Energiesystem und die Netze 
haben.�    

von Viviane Ammann

Unternehmen investieren zuneh-
mend in eigene Photovoltaikanla-
gen. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: tiefere Energiekosten, mehr 
Unabhängigkeit und eine bessere 
Planbarkeit. Doch sobald mehr 
Strom produziert als selbst ver-
braucht wird, stellt sich eine zent-
rale Frage: Wohin mit dem Über-
schuss? Lokale Elektrizitätsge-
meinschaften (LEG) setzen hier 
an. Sie ermöglichen es, Solar-
stromüberschüsse innerhalb einer 
Gemeinde zu teilen und so lokal 
produzierten Solarstrom gemein-
sam zu nutzen, statt ihn ins Netz 
einzuspeisen. 

Was ist der Zweck von 
lokalen Elektrizitätsge-
meinschaften?
Cinzia Battaglia: Ziel ist es, lo-
kal produzierten Strom möglichst 
effizient vor Ort zu nutzen. LEG 
sind seit Anfang Jahr erlaubt und 
schaffen eine neue Möglichkeit, um 
überschüssigen Solarstrom lokal 
zu vermarkten. Im Vergleich zu bis-

herigen Modellen (mehr dazu in 
der Infobox «ZEV, vZEV und LEG 
im Überblick») erweitern sie den 
Radius bis zur Gemeindegrenze. 
So bleibt der Strom in der Ge-

meinde, statt ins Stromnetz einge-
speist zu werden. Das stärkt die 
regionale Wertschöpfung, fördert 
die Energieunabhängigkeit und er-
leichtert die Nutzung erneuerba-
rer Energien.

Wie profitieren Unter-
nehmen mit eigener  
Solaranlage?
Battaglia: Die Optimierung des 
Eigenverbrauchs bleibt zentral. 
Strom, der dann noch übrig bleibt, 
kann in der LEG mit der lokalen 
Gemeinschaft geteilt werden – 

etwa mit Nachbarbetrieben oder 
privaten Haushalten. Das ist wirt-
schaftlich interessant, da der eigen-
produzierte Strom nicht zu variab-
len und unter Umständen tiefen 

Rückliefertarifen ins Netz einge-
speist werden muss. So lassen sich 
Erträge besser planen und die In-
vestitionen in die Anlage langfristig 
absichern.

Es gibt also mehr Geld  
in der LEG als bei einer  
Einspeisung ins Netz?
Battaglia: Wie viel Geld Produ-
zentinnen für den LEG-Strom er-
halten, hängt von der Preisgestal-
tung ab – und dazu gibt es keine 
Vorgaben. Bei der EKZ-Lösung 
«Gemeinsamstrom» erhalten Pro-

duzentinnen einen fixen Preis, was 
Planungssicherheit schafft – im Ge-
gensatz zu schwankenden Rücklie-
fertarifen, die sich an Angebot und 
Nachfrage orientieren und bei ho-
her Solarproduktion sinken. Zu-
dem übernimmt «Gemeinsam-
strom» sämtliche administrativen 
Aufwände wie die Abrechnung, das 
Teilnehmenden-Management oder 
die Abstimmung mit dem Netzbe-

«Der Strom bleibt in der Gemeinde»
Firmen mit eigener Solaranlage können überschüssigen Strom neuerdings in lokale Elektrizitäts-

gemeinschaften geben. Im Interview erklärt Expertin Cinzia Battaglia, wie EKZ Gemeinden, grosse 
Produzentinnen und Konsumenten im kompletten LEG-Prozess begleitet. 

Rickenbach im Zürcher Weinland aus der Vogelperspektive mit Blick auf die Solaranlage der Wegmüller 
AG – ein Teil ihres überschüssigen Solarstroms wird über eine LEG mit dem Dorf geteilt. � Bild Caroline Fink

« Nebst der bereits aktiven LEG in  
Rickenbach haben über 20 weitere  

Gemeinden Projekte mit  
«Gemeinsamstrom» gestartet, mit weite-
ren Gemeinden stehen wir im Austausch. »

Cinzia Battaglia 
Business Development Managerin «Gemeinsamstrom» bei EKZ

FAKTEN
ZEV, vZEV und LEG im Überblick
Wird Solarstrom direkt vor Ort genutzt, so hat dies 
viele Vorteile: Der Eigenverbrauch steigt, die 
Stromkosten sinken und die Wirtschaftlichkeit der 
Solaranlage wird optimiert. Verbrauchsmodelle wie 
ZEV, vZEV oder LEG ermöglichen genau das und 
bieten Unternehmen mehr Planungssicherheit bei den 
Energiekosten, eine bessere Nutzung eigener 
Produktionsanlagen und einen aktiven Beitrag zur 
lokalen Energiewende.

(Virtueller) Zusammenschluss zum 
Eigenverbrauch (ZEV / vZEV)
Beim ZEV wird lokal erzeugter Solarstrom innerhalb 
eines Gebäudes oder Areals mit gemeinsamem 
Netzanschlusspunkt genutzt, bei vZEV auch über 

benachbarte Liegenschaften hinweg. Ob ein vZEV 
möglich ist, zeigt die Netztopologie. Ziel ist ein 
höherer Eigenverbrauch; der geteilte Strom ist von 
Netzabgaben befreit.

Lokale Elektrizitätsgemeinschaften 
(LEG)
LEG erweitern den Radius für das Teilen von lokal 
produziertem Strom bis zur Gemeindegrenze. So 
können sich auch Teilnehmende (Produzentinnen 
und Konsumenten) ohne direkten Anschluss an die 
Produktionsanlage zusammenschliessen. Daher 
gelten LEG nicht als klassische Eigenverbrauchslö-
sung, sondern sind vielmehr als Sharing-Konzept zu 
verstehen.�

MEHR ERFAHREN

LEG mit «EKZ  
Gemeinsamstrom»
Mit der ganzheitlichen LEG-Lö-
sung «Gemeinsamstrom» 
begleitet EKZ Gemeinden, 
grosse Solarproduzentinnen und 
Konsumenten umfassend von 
der ersten Idee bis zur erfolgrei-
chen Umsetzung einer LEG.
Eine LEG mit «Gemeinsam-
strom» bietet Vorteile für alle: 
Produzenten profitieren von 
einer fixen, marktpreis-unab-
hängigen Vergütung für ihren 
überschüssigen Strom. Konsu-
menten erhalten Zugang zu 
lokalem, nachhaltigem Solar-
strom, ohne eigene Anlage – 
und zum gleichen Preis wie in 
der EKZ-Grundversorgung.
 
Jetzt informieren und anmelden:  
www.ekz.ch/gemeinsamstrom

Anzeige

ZUR PERSON
 

Cinzia Battaglia 
ist Business Development 
Managerin «Gemeinsamstrom» 
bei EKZ und Ansprechperson 
für Gemeinden und grosse 
Produzentinnen.
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« Bei der EKZ-Lösung  
«Gemeinsamstrom» erhalten  

Produzentinnen einen fixen Preis,  
was Planungssicherheit schafft. »

Cinzia Battaglia 
Business Development Managerin «Gemeinsamstrom» bei EKZ
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Lukas Herzog

Eine Betriebshaftpflichtversiche-
rung gehört in der Schweiz mehr-
heitlich zur Grundausstattung von 
Unternehmen. Sie ist ein Sicher-
heitsnetz, wenn unvorhergesehen 
ein Schadenfall eintritt. Überdies 
beinhaltet sie einen passiven 
Rechtsschutz. So profitiert das ver-
sicherte Unternehmen von einer 
professionellen Schadenbegleitung 
durch den Rechtsdienst des Versi-
cherers. Weil das wirtschaftliche 
Geschehen komplexer wird, kön-
nen im Verlauf der Zeit auch neue 
Haftungsrisiken entstehen.

Informatikpanne – was nun?
Viele Unternehmen binden ihre 

Privat- oder Geschäftskunden in 
ihre IT-Lösung ein. Ein klassisches 
Beispiel ist Online-Banking, wo 
man als Kunde via Cloud auf seine 
Bankdaten zugreift und Transak-
tionen vornimmt. Es kann aber auch 
ein Medikamentenvertrieb sein, in 
dessen IT-System die eingebunde-
nen Apotheken ihre Abfragen und 
Bestellungen via Cloud direkt erle-
digen. Oder ein Reisebüro, das für 
seine Flugbuchungen an die Syste-
me verschiedener Airlines angebun-
den ist. Wenn diese Systeme uner-
wartet ausfallen und der Kunde 
blockiert ist, kommen rasch Haf-
tungsfragen auf den Tisch. Um sich 
dafür zu wappnen, ist es entschei-
dend, dass man als Betreiber einer 
solchen IT-Lösung die Zusammen-
arbeit mit seinen Kunden, allfälli-
ge (Ausfall-)Risiken und die damit 
verbundenen Notfallszenarien ex-
plizit vertraglich geregelt hat.

Mangelnde IT-Sicherheit 
Cyberkriminelle jagen nicht 

unbedingt die grösste Beute – 

sondern die einfachste. Hier sind 
fehlende technische Vorkehrun-
gen angesprochen, aber auch der 
Risikofaktor Mensch. Es braucht 
hier Schulung und ein Notfallkon-
zept, das man im Ernstfall aus der 
Schublade ziehen und abspulen 
kann. Eine weitere Vorkehrung, 
um sich gegen das Haftungsrisiko 
im Zusammenhang mit Cyberat-
tacken bestmöglich abzusichern, 
ist ein regelmässiges IT-Sicher-
heits-Assessement. In diesem 
Punkt weist Daniel Oberhänsli, 
Versicherungsfachmann und 
Partner der Qualibroker AG, auf 
einen verbreiteten Irrtum hin: 
«Dass man seine IT für teures 
Geld in die Hände einer professio-
nellen Firma gibt, heisst nicht au-
tomatisch, dass die Sicherheit ma-
ximal ist. Gerade sicherheitsrele-
vante Funktionen muss man oft 
zusätzlich in Auftrag geben und 
entschädigen. Wenn eigene Nach-
lässigkeit im Spiel ist, wird es 
schwierig, die Kosten eines digita-
len Angriffs auf den Versicherer 
abzuwälzen». Aus heutiger Sicht 
ist eine gute Cyberversicherung 
unumgänglich. Nicht nur, um die 
Deckung von Schäden wie Um-
satzausfall, Haftpflichtansprüche 
oder Wiederherstellungskosten si-

cherzustellen, sondern, um im 
Ernstfall auch rasch Zugang zu 
professioneller Unterstützung zu 
haben. 

Problematische Materialien
Ein weiterer Brennpunkt: Die 

produzierende Industrie verwen-
det laufend neue Zutaten und Ma-
terialien. In der Regel darf man 
davon ausgehen, dass diese vor 
der Marktzulassung sorgfältig auf 
Risiken untersucht werden. Die 
Krux ist, dass gewisse Probleme 
erst mittel- und langfristig als sol-
che erkannt werden. Ein Beispiel 
sind die «Ewigkeits-Chemikalien» 
oder PFAS (per- und polyfluorier-
te Alkylverbindungen). Bei diesen 
zeichnet sich ab, dass sie mit 
ernsthaften Risiken behaftet sind. 
In der Folge passen die Versiche-
rer derzeit ihre Handhabung an, 
wie der Versicherungsexperte Da-
niel Oberhänsli erläutert: «Risi-
ken im Zusammenhang mit PFAS 
sind seit kurzem mehrheitlich von 
der klassischen Betriebshaft-
pflicht ausgeschlossen oder kön-
nen nur gegen Mehrprämie einge-
schlossen bleiben.» Im Zweifels-
fall ist es für produzierende 
Betriebe also angezeigt, ihren Ver-
sicherungspartner zu konsultieren 

und nötigenfalls Anpassungen 
vorzunehmen.

Policen periodisch überprüfen
Die Erkenntnis? Erstens: Eine 

Betriebshaftpf lichtversicherung 
ist nicht automatisch ein «Rund-
um-Sorglos-Paket». Werden An-
sprüche geltend gemacht, schaut 
der Versicherer genau darauf, was 
das versicherte Unternehmen vor-
gekehrt hat, um das Haftungsrisi-
ko oder den daraus entstandenen 
Schaden zu minimieren. Deshalb 
ist auch eine periodische interne 
Überprüfung von möglichen Not-
fallsituationen und die Anpassung 
der entsprechenden Notfallpläne 
ratsam. Zweitens: Nicht jede neue 
Entwicklung braucht eine neue 
Versicherung. Situationen wie die 
oben skizzierten lassen sich oft mit 
einer Deckungserweiterung im 
Rahmen einer bestehenden Versi-
cherungspolice lösen. Wichtig ist, 
den Kontakt zur Versicherung zu 
halten und gemeinsam auszuloten, 
ob bislang noch nicht identifizierte 
oder grundsätzlich neue Risiken 
bestehen und wie man sich dage-
gen am besten absichert. 

Hans Egloff

Wer im Kanton Zürich ein inven-
tarisiertes oder schutzwürdiges 
Gebäude umbauen möchte, sieht 
sich sehr schnell mit den vielfäl-
tigsten, rechtlichen Anforderun-
gen konfrontiert. Massgebend 
sind insbesondere die Vorschrif-
ten des Planungs- und Baugeset-
zes sowie die denkmalpflegeri-
schen Vorgaben des Kantons so-
wie der jeweiligen Gemeinde. 
Bevor ein Umbauprojekt realisiert 
werden kann, ist in der Regel vor-
gängig zu klären, ob und in wel-
chem Umfang ein Gebäude unter 
Schutz zu stellen ist. Diese Schutz-
abklärung bildet dann wiederum 
die Grundlage für das weitere 
Vorgehen und schafft Klarheit  
darüber, welche Bauteile in wel-
chem Umfang erhalten bleiben 
müssen und wo allenfalls Anpas-
sungen möglich sind.

Schutz durch Verfügung
Eine Unterschutzstellung kann 

hoheitlich durch Verfügung erfol-
gen. In diesem Fall legt die zu-
ständige Behörde den Schutzum-
fang einseitig fest. Sie bestimmt, 
welche Elemente des Gebäudes, 
der Innenräume oder der Umge-
bung als besonders erhaltenswert 
gelten und deshalb nicht – oder 
nur unter strengen Voraussetzun-
gen – verändert werden dürfen. 
Für die Eigentümerschaft bedeu-
tet dies, dass erst einmal die be-
hördliche Anordnung allein ver-
bindlich ist, auch wenn diese den 
geplanten Umbau erheblich ein-
schränken sollte. Gegen eine sol-
che Verfügung stehen die üblichen 
Rechtsmittel offen. Wer mit der 
Schutzfestlegung nicht einver-
standen ist, kann sie von der zu-
ständigen Rechtsmittelinstanz 
überprüfen lassen.

Vertragliche Unterschutzstellung
Neben der Verfügung existiert 

im Kanton Zürich auch die ver-
tragliche Unterschutzstellung. 
Diese setzt jedoch voraus, dass 
sich die Eigentümerschaft mit 
dem Schutz einverstanden er-

klärt. Der Vorteil dieses Vorge-
hens liegt darin, dass die Beteilig-
ten den Schutzumfang flexibler 
und oft auch praxistauglicher 
festlegen können. Häufig wird ein 
Vorprojekt bereits in einer frühen 
Phase mit der Denkmalpflege be-
sprochen, damit sich bereits hier 
schon aufzeigen lässt, welche der 
geplanten Eingriffe sich mit den 
Schutzmassnahmen vereinbaren 
lassen. Auf dieser Grundlage las-
sen sich im Einzelfall auch Kom-
promisse finden, etwa bei der 
Nutzung, bei Erneuerungen im 
Gebäudeinnern oder bei ergän-
zenden Neubauten. Der so verein-
barte Schutzumfang wird dann 
vertraglich festgehalten und ist 
anschliessend verbindlich.

Baubewilligungsverfahren
Ist der Schutzumfang einmal 

festgelegt, beginnt das eigentli-
che Baubewilligungsverfahren. In 
diesem Stadium muss die Bau-
herrschaft aufzeigen, dass das ge-
plante Vorhaben mit den gegebe-
nen Schutzvorgaben vereinbar ist. 
Die Baubehörde prüft daraufhin, 
ob das Projekt den denkmalpfle-
gerischen Anforderungen genügt 
und ob die vorgesehenen Eingriffe 

den Schutz des geplanten Objek-
tes nicht beeinträchtigen. Dabei 
verfügt sie über einen erheblichen 
Beurteilungsspielraum, insbeson-
dere bei Fragen der Gestaltung, 
der Materialisierung und der Ein-
passung in den bestehenden Ge-
bäudebestand. Gerade weil zum 
Zeitpunkt der Unterschutzstel-
lung noch nicht alle baulichen  
Details ausgearbeitet sind, spielt 
dieser Spielraum in der Praxis 
oftmals eine wichtige Rolle.

Zwischen Schutz und Umbau
Trotz rechtskräftiger Unter-

schutzstellung kann es im Verfah-
ren um die Baubewilligung zu 
Streit kommen. Nachbarn oder 
beschwerdelegitimierte Verbände 
können geltend machen, das Bau-
projekt gehe über das Zulässige 
hinaus und verletze den festgeleg-
ten Schutzumfang. Bei einer ver-
traglichen Unterschutzstellung ist 
dann zu beurteilen, wie der Ver-
trag zu verstehen ist. Kann kein 
übereinstimmender Wille der Be-
teiligten festgestellt werden, so ist 
der Inhalt nach dem Vertrauens-
prinzip auszulegen. Entscheidend 
ist somit, wie er nach Treu und 
Glauben verstanden werden durf-

te. Die Zürcher Rechtsprechung 
geht dabei davon aus, dass die 
Verwaltung keine Regelung tref-
fen will, welche mit den öffentli-
chen Interessen oder der gelten-
den Gesetzgebung in Widerspruch 
steht. Deshalb kommt einer kla-
ren und präzisen Formulierung 
des Schutzumfangs eine grosse 
Bedeutung zu.

Schlussbetrachtung
Der Umbau eines Schutzobjek-

tes im Kanton Zürich ist rechtlich 
anspruchsvoll und erfordert ein 
sorgfältig abgestimmtes Vorge-
hen. Verschiedene Verfahrens-
schritte, unterschiedliche Behör-
denzuständigkeiten sowie die 
Möglichkeit von Rechtsmitteln 
machen ein solches Bauvorhaben 
sehr komplex. Für die Eigentü-
merschaft ist es deshalb ratsam, 
frühzeitig den Kontakt mit der zu-
ständigen Behörde zu suchen um 
den Schutzstatus des Gebäudes 
genau abklären zu lassen. Beste-
hen Zweifel an der Schutzwürdig-
keit oder an der Tragweite der 
Unterschutzstellung, sollte ge-
prüft werden, ob ein Rechtsmittel 
angezeigt ist. Wer den Erhalt des 
Gebäudes grundsätzlich akzep-
tiert, fährt in der Regel am besten 
mit einer kooperativen Lösung 
unter der fachkundigen Beglei-
tung durch erfahrene Fachperso-
nen aus Architektur, Denkmal-
pflege oder Recht. Besonders 
wichtig bleibt eine eindeutige Um-
schreibung des Schutzumfangs, 
ergänzt durch aussagekräftige 
Pläne sowie klare Projektunterla-
gen. Nur so lässt sich vermeiden, 
dass im späteren Baubewilli-
gungsverfahren nicht erneut dar-
über gestritten werden muss, was 
tatsächlich geschützt ist und wel-
che Eingriffe zulässig sind.

Wenn Bauprojekt auf Schutzumfang trifft
Umbauten an Schutzobjekten erfordern im Kanton Zürich eine sorgfältige Abstimmung 

zwischen Denkmalschutz, Baurecht und den Interessen der Eigentümerschaft.

Der Umbau eines Schutzobjektes ist rechtlich anspruchsvoll und erfordert  
ein sorgfältig abgestimmtes Vorgehen. � Bild stock.adobe.com/kreativ4insider.com

Hans Egloff 
Rechtsanwalt  
bei BEELEGAL
Bösiger.Engel.
Egloff
www.beelegal.ch

Risiken verändern sich
Eine Betriebshaftpflichtversicherung sichert gegen Personen- und Sachschäden sowie deren Vermögensfolgeschäden ab.  
Ein Rundum-Sorglos-Paket ist sie aber nicht. Wenn es zum Schadenfall kommt, richtet sich der Blick auf die Risikoprävention 

beim Versicherungsnehmer. Zudem können neue Haftungsrisiken entstehen, für die sich KMU wappnen müssen. 

INFO
Risk Management  
oft vernachlässigt
Eine generelle Auseinander­
setzung mit potenziellen 
Risiken – unerwarteten Ereig­
nissen, welche die Existenz 
der Firma bedrohen können – 
wird in vielen KMU vernach­
lässigt. Die oben skizzierten 
Haftpflichtthemen sind ein 
kleiner Teil davon. Aber auch 
Marktveränderungen, techni­
sche Pannen, Lieferengpässe 
und viele weitere Ereignisse 
können die Firma bedrohen. 
Systematisches Risk Manage­
ment schafft die Grundlagen, 
um mögliche Risiken zu er­
kennen, sich darauf vorzube­
reiten und ihre Auswirkungen 
abzufedern. 

Lukas Herzog  
ist Vizepräsident 
des Schweiz. 
Treuhänderver-
bands Treuhand-
|Suisse, Sektion 
Zürich.

Bei IT-Lösungen in der Cloud ist eine Cyberversicherung ratsam. 

Bi
ld

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

 C
ha

yT
ee

/



22  AKTUELL� Mai 2026  Zürcher Wirtschaft Zürcher Wirtschaft  Mai 2026� AKTUELL  23

Anzeige

Weniger ist mehr:  
Das gilt bei uns  
nur für die Kosten. 

Weil gemeinsam besser ist.
Die Asga ist eine Genossenschaft. Das bedeutet,  
dass wir nur Ihren Gewinn zum Ziel haben. Dies  
erreichen wir auch, indem wir zu den Pensionskassen  
mit den tiefsten Verwaltungs kosten gehören.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile unserer genossen-
schaftlich organisierten Pensionskasse.  
www.asga.ch

Es gibt Behörden, die Strassen bauen, 
Grenzen schützen oder Stromnetze 
sichern. Und dann gibt es das Bundesamt 

für Gesundheit. Das BAG kümmert sich 
inzwischen um die wirklich grossen Fragen 
unserer Zeit: wie viel Zucker ein erwachsener 
Mensch essen darf, ob ein Glas Wein bereits 
staatsgefährdend ist und wie man Bürger 
möglichst elegant davon abhält, sich freiwillig 
das Leben angenehm zu machen.
Die Schweiz galt einmal als Land mündiger 
Bürger. Heute scheint man in Bern eher vom Mo-
dell «dauerhaft betreuungsbedürftige Teenager 
auf Schulreise» auszugehen. Anders ist kaum 
erklärbar, weshalb im Wochentakt neue 
Vorschläge auftauchen, wie man die Bevölke-
rung vor sich selbst retten könnte. Mal sind es 
Warnhinweise auf Lebensmitteln, mal strengere 
Regeln für Alkoholwerbung, mal neue Tabak-
massnahmen. Fehlt eigentlich nur noch die 
staatlich kontrollierte Ausgabe von Gummibär-
chen nach Altersklasse.
Der moderne Nanny-Staat denkt nämlich nicht 
mehr in Kategorien wie Freiheit oder Eigenver-
antwortung, sondern in Risikofaktoren. Der 
Bürger erscheint dabei als impulsives Wesen, das 

ohne permanente Anleitung vermutlich innert 
Tagen rauchend, trinkend und mit einem Schoko- 
gipfel in der Hand im Strassengraben enden 
würde. Dass Millionen Menschen seit Jahrzehn-
ten ganz ohne pädagogische Begleitmassnahmen 
durchs Leben kommen, passt schlecht ins 
Weltbild der staatlich gefütterten Präventionslob-
by, die zuverlässig neue Kampagnen, Studien und 
Sensibilisierungsoffensiven produziert.
Besonders faszinierend ist die unerschütterliche 
Gewissheit, mit der jede neue Einschränkung 
verkauft wird. Nie geht es um Verbote. Es geht 
immer um «Sensibilisierung» oder «gesell-

schaftliche Verantwortung». Das klingt freund-
lich und fürsorglich. Wie eine übergriffige 
Nanny, die einem das Bier wegnimmt und 
erklärt, das geschehe nur aus Nächstenliebe.
Natürlich alles wissenschaftlich abgestützt. 
Studien gibt es schliesslich für alles – vermutlich 
auch für die erhöhte Lebenserwartung von 
Menschen, die nie Spass hatten. Und sollte 
jemand darauf bestehen, sein Feierabendbier 
oder seine Zigarette als private Angelegenheit zu 
betrachten, wird das rasch als mangelnde 
Einsicht interpretiert. Freiheit gilt heute 
offenbar nur noch dort, wo sie gesundheitspoli-
tisch unbedenklich bleibt.
Dabei wäre der Gedanke eigentlich simpel: 
Erwachsene dürfen dumme Entscheidungen 
treffen. Genau das nennt man Mündigkeit. Wer 
jede persönliche Schwäche staatlich regulieren 
will, behandelt Bürger irgendwann nicht mehr als 
freie Menschen, sondern als nationales Betreu-
ungsprojekt mit Krankenversicherungskarte.
Vielleicht ist genau das der Traum des Nanny-
Staats: ein Land voller optimierter Menschen, 
die lange leben, korrekt essen und geduldig 
genug sind, aufmerksam die nächste BAG-Kam-
pagne zu studieren und vor allem zu verstehen.
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Highlights der nächsten Ausgabe:
«Spitzensport oder Berufslehre?» Die falsche Frage und oft der falsche Ansatz. 
Und genau diese Entscheidung kostet Karrieren, findet eine Ausbildungsexpertin. 

Das Finanzmuseum der SIX erzählt Wirtschaftsgeschichte nicht trocken: Von der ersten 
Aktie der Niederlande bis zu kunstvoll gestalteten historischen Wertpapieren.

Im Mai verleiht die bürgerliche IG Freiheit zum 20. Mal den «Rostigen Paragraphen» 
für das «dümmste Gesetz des Jahres».
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Nanny-Staat auf Rezept



Albert Leiser, Direktor
Hauseigentümerverband Kanton Zürich
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Mehr Wohneigentum für den Kanton Zürich

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Für den Mittelstand sowie Berufstätige mit 
mittleren Einkommen wird der Zugang zu 
Wohneigentum im Kanton Zürich zunehmend 
herausfordernd. Steigende Bodenpreise, ein 
knappes Angebot und eine Wohnraumför-
derung, die bislang vor allem den Mietwoh-
nungsbau unterstützt, führen dazu, dass der 
Traum vom eigenen Zuhause für viele in wei-
te Ferne rückt. Diese Entwicklung ist nicht 
nur sozialpolitisch, sondern auch wirtschaft-
lich problematisch.

Die kantonale Volksinitiative «Wohneigentum 
wieder ermöglichen (Wohneigentums-Initiative)» 
des HEV Kanton Zürich setzt genau hier an. Sie 
will die Rahmenbedingungen so verbessern, dass 
Wohneigentum für breitere Bevölkerungsschich-
ten wieder möglich wird.

Ein zentrales Anliegen ist die Korrektur eines Un-
gleichgewichts: Bei staatlich geförderten Wohn-
bauprojekten dominieren heute Mietwohnungen, 
während selbst genutztes Wohneigentum kaum 
berücksichtigt wird. Künftig sollen beide Wohn-
formen gleichwertig behandelt werden, indem 
bei entsprechenden Projekten sowohl Miet- als 
auch Eigentumswohnungen entstehen. Klare Vor-
gaben stellen sicher, dass Eigentumswohnungen 
tatsächlich selbst genutzt werden.

Verfassungsauftrag umsetzen
Bundes- und Kantonsverfassung verpflichten die 
öffentliche Hand, neben dem gemeinnützigen 
Wohnungsbau auch Wohneigentum zu fördern. 
Dieser Auftrag wird in der Praxis nur teilweise um-
gesetzt, da bislang vor allem der Mietwohnungs-
bau unterstützt wird.

Die Initiative konkretisiert diesen Auftrag: Werden 
Wohnbauprojekte mit staatlichen Mitteln unter-
stützt, sollen Miet- und Eigentumswohnungen 
gleichermassen berücksichtigt werden. Damit 
wird der Verfassungsauftrag konkret und ausge-
wogen umgesetzt.

Wichtig ist dabei: Es geht nicht um zusätzliche 
staatliche Eingriffe, sondern um Gleichbehand-
lung innerhalb bestehender staatlicher Förderung. 
Wo der Kanton oder die Gemeinden den Woh-
nungsbau fördern, sollen künftig beide Wohnfor-
men gleich berücksichtigt werden – nicht mehr, 
aber auch nicht weniger.

Ein breiteres Angebot an Wohneigentum ergänzt 
das bestehende Wohnungsangebot sinnvoll. Un-
terschiedliche Wohnformen fördern die Durch-
mischung, erweitern die Wahlmöglichkeiten und 
entlasten den Mietmarkt. Davon profitiert auch 
die Wirtschaft: KMU sind auf Fachkräfte angewie-
sen, die in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen 
können.

Warnsignal aus dem  
Ausland und Basel
Wie relevant dieser Zusammenhang ist, wird 
selbst von städtischer Seite betont. Die abtretende 
Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch liess sich 
in einem Interview mit ‚20 Minuten‘ wie folgt zitie-
ren: «Bei unserer Partnerstadt San Francisco sehen 
wir, wo die Mietpreisspirale hinführen kann. Dort 
mussten Restaurants schliessen, weil das Personal 
keine Wohnung mehr in der Stadt findet.»

Am 14. Juni wird im Kanton Zürich neben der 
Wohneigentums-Initiative auch über weitere 
wohnpolitische Vorlagen wie die Wohnschutz-In-
itiative und die Wohnungsinitiative abgestimmt. 
Ein Blick nach Basel-Stadt zeigt die Risiken zusätz-
licher Regulierung: Seit Einführung eines stark ver-
schärften Mieterschutzes unter dem Deckmantel 
des «Wohnschutzes» 2022 sind die Baugesuche 
gegenüber früheren Jahren um rund 90 Prozent 
eingebrochen – von 1‘074 auf noch 105 im Jahr 
2025. Gleichzeitig sinkt die Investitionsbereitschaft 
– mit negativen Folgen für Wohnungsangebot, 
Sanierungen sowie Arbeitsplätze und Lehrstellen.

Für einen ausgewogenen 
Wohnungsmarkt
Für den Kanton Zürich darf dies kein Vorbild sein. 
Wer Wohnraum schaffen will, muss Investitionen 
ermöglichen – nicht behindern. Deshalb gilt am 
14. Juni klar: 2 x Nein zu den linken Wohn-Initiati-
ven, 1 x Ja zur HEV-Initiative.

Der HEV Kanton Zürich ist überzeugt: Wohnei-
gentum soll wieder eine realistische Option für 
breite Bevölkerungsschichten sein und dem Mit-
telstand neue Perspektiven eröffnen. Die Wohnei-
gentums-Initiative leistet dazu einen wichtigen 
Beitrag. Investitionen in Wohneigentum stärken 
zudem das lokale Gewerbe – im Bau, bei Reno-
vationen und im Unterhalt. Die Initiative verdient 
breite Unterstützung von Bevölkerung, Gewerbe 
und Wirtschaft.


